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1. Einführung 

Die Gemeinde Reith im Alpbachtal beabsichtigt das örtliche Raumordnungskon-

zept der Gemeinde fortzuschreiben. Diese erfolgt auf Grund der gesetzlichen 

Verpflichtung des Tiroler Raumordnungsgesetzes gemäß § 31a TROG 2016. 

Das Örtliche Raumordnungskonzept umfasst das gesamte Gemeindegebiet. 

Gemäß § 2 Abs.1 lit. a Tiroler Umweltprüfungsgesetz (TUP), Gesetz vom 9. März 

2005 über die Umweltprüfung und die Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Ausarbei-

tung bestimmter Pläne und Programme in Tirol (Tiroler Umweltprüfungsgesetz - 

TUP) LGBl. Nr. 34/2005, ist die Durchführung einer Umweltprüfung für Pläne und 

Programme, für die landesgesetzlich die Durchführung einer Umweltprüfung vor-

gesehen ist, erforderlich. 

Gemäß § 64a TROG 2016 hat die Gemeinde den Entwurf über die Fortschrei-

bung des örtlichen Raumordnungskonzeptes nach § 31a Abs. 2 zweiter Satz 

oder § 107 Abs. 1 zweiter Satz einer Umweltprüfung nach dem Tiroler Umwelt-

prüfungsgesetz zu unterziehen. 

Im Zuge der Umweltprüfung ist insbesondere ein Umweltbericht zu erstellen und 

öffentlich aufzulegen. 

Dieser Umweltbericht hat die voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen, die 

die Ausführung des Plans oder Programms auf die Umwelt wahrscheinlich verur-

sachen wird, zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten. Dabei sind auch ver-

tretbare Alternativen, die die Ziele und den geographischen Anwendungsbereich 

des Plans oder Programms berücksichtigen, zu ermitteln, zu beschreiben und zu 

bewerten. Der Umweltbericht muss jedenfalls die im § 5 Abs. 5 TUP angeführten 

Informationen enthalten. 

Gemäß § 5 (4) TUP sind zur Festlegung des Umfangs und des Detaillierungs-

grads der in den Umweltbericht aufzunehmenden Informationen die öffentlichen 

Umweltstellen von der Planungsbehörde – der Gemeinde - vor der Ausarbeitung 

des Plans oder Programms zu befassen. Die Planungsbehörde hat dazu einen 

Entwurf des Umweltberichts vorzulegen. Die öffentlichen Umweltstellen haben 

erforderlichenfalls sonstige öffentliche Dienststellen, deren Wirkungsbereich von 

den durch die Ausführung des Plans oder Programms verursachten Umweltaus-

wirkungen betroffen sein könnte, zu befassen. 
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Der Umweltbericht hat gemäß § 5 Abs. 5 TUP jedenfalls zu enthalten: 

a) eine Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Plans oder Pro-

gramms sowie der Beziehung zu anderen relevanten Plänen und Programmen; 

b) die maßgeblichen Gesichtspunkte des derzeitigen Umweltzustands und des-

sen voraussichtliche Entwicklung bei Nichtausführung des Plans oder Pro-

gramms; 

c) die Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst 

werden; 

d) sämtliche Umweltprobleme, die derzeit für den Plan oder das Programm rele-

vant sind, unter besonderer Berücksichtigung der Probleme, die sich auf Gebiete 

mit einer speziellen Umweltrelevanz beziehen (einschließlich der Natura 2000-

Gebiete); 

e) die auf internationaler, gemeinschaftlicher oder nationaler Ebene festgelegten 

Ziele des Umweltschutzes, die für den Plan oder das Programm von Bedeutung 

sind, und die Art, wie diese Ziele und alle Umwelterwägungen bei der Ausarbei-

tung des Plans oder Programms berücksichtigt wurden; 

f) die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen im Sinne der lit. f des 

Anhangs I der Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme 

(ABl. 2001, Nr. L 197, S. 30 bis 37); 

g) die Maßnahmen, die geplant sind, um erhebliche negative Umweltauswirkun-

gen aufgrund der Ausführung des Plans oder Programms zu verhindern, zu ver-

ringern und weitest möglich auszugleichen; 

h) eine Kurzdarstellung der Gründe für die Wahl der geprüften Alternativen und 

eine Beschreibung, wie die Umweltprüfung vorgenommen wurde, einschließlich 

allfälliger Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen Informa-

tionen (wie etwa technische Lücken oder fehlende Kenntnisse); 

i) eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen nach § 10; 

j) eine allgemein verständliche Zusammenfassung der Informationen nach den lit. 

a bis i. 
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2. Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele der Fortschreibung 

örtlichen Rauordnungskonzeptes 

2.1. Leitbild und Eckdaten der Verordnung (angestre bte Bevölkerungs- und 

Wirtschaftsentwicklung) 

Hinsichtlich der Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung wird von einem Be-

völkerungszuwachs von etwa 2.800 Personen bis Ende des Planungszeitraumes 

von 10 Jahren ausgegangen. Die detaillierten Berechnungs- und Analysegrund-

lagen können dem Erläuterungsbericht entnommen werden. Wesentlich ist in 

diesem Zusammenhang, dass ein Anteil des daraus resultierenden Flächenbe-

darfs durch Möglichkeiten zur Nachverdichtung und Auffüllung bestehender Bau-

lücken abgedeckt werden soll. 

Die Baulandinanspruchnahme während des Planungszeitraumes soll in Überein-

stimmung mit den Zielen der Bevölkerungsentwicklung primär dem Bedarf der 

ortsansässigen Wohnbevölkerung und der Zentralität innerhalb des Planungs-

raumes entsprechen.  

In Bezug auf die wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten steht für gewerbliche 

Zwecke in erster Linie der Bereich westlich von St.Gertraudi/Kropfsberg zur Ver-

fügung. Im zentralen Siedlungsbereich liegt das Hauptaugenmerk auf den Tou-

rismus, Handels und Dienstleistungsbetriebe. 

Das Hauptsiedungsgebiet befindet sich in und um den Ortskern von Reith, sowie 

in einigen Siedlungssplittern. Im Bereich Hygna wurde ein ehemals landwirt-

schaftlicher Weilerbereich zu einem weiteren zusammenhängenden Siedlungs-

bereich ausgebildet. In Scheffach herrschen rein landwirtschaftliche Sied-

lungsstrikturen, meist in Einzellage vor. 



Lotz&Ortner Fortschreibung Örtliches Raumordnungskonzept Gemeinde Reith im Alpbachtal 5 

Umweltbericht: November 2020 

3. Die maßgeblichen Gesichtspunkte des derzeitigen Umweltzustands und 

dessen voraussichtliche Entwicklung bei Nichtausfüh rung des Plans oder 

Programms 

3.1. Gesichtspunkte des derzeitigen Umweltzustands 

3.1.1. Schutzgut Boden 

Im Gemeindegebiet Reith im Alpbachtal finden sich entlang des Inns Auböden, 

die in den höher gelegenen Bereichen von Braunerdeböden mit geringen Antei-

len von Glyen abgelöst werden.  

 

Abbildung: landwirtschaftliche Böden, Bodenformen, AdTLR, TIRIS WEB-GIS 

Applikationen, Stand 11-2015 
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Abbildung: Legende - landwirtschaftliche Böden, Bodenformen, AdTLR, TIRIS 

WEB-GIS Applikationen, Stand 11-2015 

Im Detail kann die geografische Zuordnung der Böden der Bodenkartierung des 

Lebensministeriums bzw. den WEB-GIS Applikationen „Landwirtschaftliche Bö-

den“, TIRIS entnommen werden. Prägend dabei ist das große Vorkommen von 

Böden höchster Bonität im Talboden. Im übrigen Gemeindegebiet herrschen Bö-

den mit guter bis mittlere Bonität vor. Wie vielerorts besteht speziell im Bereich 

der für die Grünland- und Ackerwirtschaft bedeutsamen Flächen der höchste 

Siedlungs- und somit auch Baulanddruck. 

Auf folgende damit in Zusammenhang stehende Parameter hinsichtlich der Bau-

landeignung bzw. Freihaltekategorien wird hingewiesen: 

Vernässungen (VN): Der Gefahrenzonenplan weist im Gemeindegebiet keine 

Vernässungen aus.  

Rutschgebiete (RU):  

Der Gefahrenzonenplan weist im Gemeindegebiet keine Rutschgebiete aus. 

Steinschlaggebiete (ST):  

 

Abbildung: Steinschlaggefährdung St. Gertraudi, Gefahrenzonenplan AdTLR, 

TIRIS WEB-GIS Applikationen, Stand 11-2015 

Der Gefahrenzonenplan weist in St. Gertraudi einen steinschlaggefährdeten Be-

reich aus. Diese befindet sich südöstlich des rein gewerblich genutzten Bereichs 

von St. Gertraudi. Es handelt sich dabei um steil abfallende Talflanken, die teil-
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weise für Gesteinsabbau herangezogen wurden. 

Violetter Hinweisbereich Beschaffenheit des Gelände s (BG):  

Der Gefahrenzonenplan weist südlich des Sees zwei Zonen als Violette Hinweis-

bereiche aus. Diese kennzeichnen jene Flächen, deren gegenwärtiger Zustand 

erhalten werden muss, weil sie bereits einen natürlichen Schutz bieten. 

 

Abbildung: Violetter Hinweisbereich Beschaffenheit des Geländes, Gefahrenzo-

nenplan AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, Stand 11-2015 

 

Gipskarstproblematik 

Ein Teil des Gemeindegebietes von Reith im Alpbachtal liegt in den ausgewiese-

nen Gebieten mit Gipskarstvorkommen bzw. innerhalb von Verdachtsflächen auf 

Gipskarst, in Bereichen, in denen Gipskarstprozesse bekannt sind oder zumin-

dest nicht ausgeschlossen werden können. 

Für Bauvorhaben innerhalb dieser ausgewiesenen Zonen hat die Landesgeolo-

gie entsprechende „Anforderungen an Baumaßnahmen in Gebieten mit mögli-

chen Gipskarstvorkommen“ festgelegt. 
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Abbildung: „Gipsgebietkarte“ mit den Änderungen basierend auf den durchge-

führten Untergrunderkundungen (2011-2013), AdTLR, Landesgeologie 

Die Karte gibt den derzeitigen Wissensstand wieder und basiert auf den lokalen, 

fachlichen Kenntnissen der Landesgeologie. Es ist selbstverständlich, dass ein in 

Zukunft sich möglicherweise ändernder Wissensstand auch Änderung am vorlie-

genden Kartenwerk hinsichtlich der Größe und Form der Zonierung sowie der 

erforderlichen Maßnahmen nach sich ziehen kann. 

 

„Gipsgebiete Reith i.A., Brixlegg: Stand Dezember 2 013 

Allgemeines: 

Gips und Anhydrit (Sulfatgesteine) gehören zu den durch fließendes Wasser aus-

laugungsfähigen Gesteinen. In den nördlichen Kalkalpen sind Gips- bzw.- An-

hydritvorkommen unter anderem überwiegend an die „Reichenhaller Schichten“ 

und die Gesteine der „Nordalpinen Raibl-Gruppe“ gebunden. Die dort vorhande-

nen Gipsvorkommen können massig, aber auch fein verteilt im Gestein auftreten. 

Durch unterirdisch vorhandene Fließvorgänge (hervorgerufen durch Niederschlä-

ge, Versickerung, vorhandene Wasserwegigkeiten im Untergrund, natürliche und 

künstliche Veränderung von Wasserwegigkeiten etc.) kommt es bei der Auslau-
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gung dieser Gesteine zu unterirdischen Hohlraumbildungen. Unter ungünstigen 

Bedingungen können diese Hohlräume einstürzen und sind als trichterartige 

Senkungen an der Oberfläche zu erkennen. Die Entstehung derartiger Trichter 

(Dolinen) kann sowohl durch langsames Absenken, als auch durch plötzliche 

Einbrüche von statten gehen. Durch die Gipsauslaugung und Verwitterung dieser 

sulfathältigen Gesteine sind in den Grund und Quellwässern charakteristische 

chemische Merkmale, wie einerseits eine erhöhte Leitfähigkeit und andererseits 

ein erhöhter Sulfatgehalt, erkennbar. Diese chemischen Merkmale weisen aber 

auch darauf hin, dass die Auslaugung von Gips im Untergrund aktiv fortschreitet. 

Eine Leitfähigkeit von z.B. 1000 µS/cm bedeutet einen gelösten Gipsgehalt von 

1g pro Liter Wasser. 

 

Zu den Gipsgebieten („Brixlegg/Zimmermoos“, Reith N ord/Scheffach) 

In diesen Gebieten verlaufen die gipshältigen Gesteine der Nordalpinen Raibl-

Gruppe vom Inntal als relativ breites Band in Richtung Osten. Diese Band ist in 

etwa in der Mitte, ebenfalls EW-verlaufend, durch Gesteine der Gruppe des Alpi-

nen Muschelkalks (Bereich Tunnel zwischen den Gemeinden Reith i.A. und Brix-

legg) getrennt. Deutliche Anzeichen für das Auftreten von Gips und die damit zu-

sammenhängenden Auslaugungsprozesse sind die zahlreichen Dolinen, wie z.B. 

der See im Ortszentrum von Reith i.A., die deutlich erkennbaren Geländesenken 

westlich der L5 Alpbacher Straße im Gemeindegebiet von Brixlegg und die sul-

fathältigen Wässer im Bereich Bad Mehrn. 

In den Jahren 2011 bis 2013 wurden Untergrunderkundungen durchgeführt. Die-

se umfassen 6 Kernbohrungen mit jeweils 40m und einmal 50m Tiefe und 3 geo-

physikalische Profile (Hybridseismik). Die Untergrunderkundungen haben Fol-

gendes ergeben: 

Abgesehen von einer Bohrung (GRA-KB-01/11) wurde in allen Bohrungen aus-

schließlich Lockermaterial angetroffen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen 

um Terrassensedimente und Stillwassersedimente. Die Bohrung im Nahbereich 

des Egelsees hat eindeutige Kollapsstrukturen gezeigt, die in unmittelbaren Zu-

sammenhang mit der Entstehung von Dolinen stehen. Anhand der geophysikali-

schen Profile konnte festgestellt werden, dass die Festgesteinsoberkante im Er-

kundungsbereich ca. 95m unter der Geländeoberkante liegt und nach Süden hin 

ansteigt, sodass dort das Festgestein in ca. 20m unter der Geländeoberkante 
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ansteht. Beide Querprofile haben deutliche Muldenstrukturen im Untergrund ab-

gebildet, die als Einbruchstrukturen bzw. Dolinenbildungen zu deuten sind. 

Aufgrund der Untergrunderkundungen werden aus fachlicher Sicht folgende 

Schlussfolgerungen gezogen: 

Im Bereich des Reither Beckens ist es Im Untergrund zu Gipsauslaugungspro-

zessen gekommen, die zu den vorhandene Dolinenbildungen geführt haben. 

Die Größe der bestehenden Dolinen zeigt, dass die Grundwasser-, und Nieder-

schlagsituation zum Zeitpunkt der Auslaugung eine wesentlich andere sein muss-

te als sie es heute ist. 

Die Untergrunderkundung hat sowohl in den geophysikalischen Profilen als auch 

in den Bohrungen gezeigt, dass die Einbruchstrukturen wieder verfüllt sind (Kol-

lapsstrukturen, Seesedimente, etc.). Das heißt, dass für den ausgewiesenen Be-

reich der „Subzone grün“ bei derzeitigem Kenntnisstand davon ausgegangen 

wird, dass die Auslaugungsprozesse im Untergrund im Wesentlichen abge-

schlossen sind. Es sind daher die Anforderungen für den Bereich der „Subzone 

grün“ vom „Bereich 1“ abweichend und nachstehend unter „2. Subzone grün“ be-

schrieben. 

1. Bereich 1: 

A. Bauobjekte: 

Der Untergrund ist entsprechend seiner Größe mit Kernbohrungen zu ergründen. 

(Bei der Größe des Grundstückes für ein durchschnittliches Einfamilienhaus ist 

zumindest eine Kernbohrung abzuteufen, für größere Grundstücke mehrere in 

Abhängigkeit von der Größe). 

Siehe dazu auch ÖN B 4402, Einordnung in Geotechnische Kategorie 3. 

Die Kernbohrungen müssen grundsätzlich zumindest 5 m in den festen Felsen 

reichen. Bei Bohrungen, die in einer Tiefe von 40 m den Fels nicht erreichen, ist 

in Abstimmung mit einem Fachmann für Geologie/Geotechnik die weitere Vor-

gangsweise bezüglich Baugrunderkundung festzulegen. Die Bohrkernauswer-

tung hat durch einen Fachmann für Geologie zu erfolgen. Die Bohrprofile und die 

Lage der Bohrungen sind der Landesgeologie zu übermitteln. Wird bei der/den 

Bohrung/en kein Hohlraum und kein Gips/Anhydrit angetroffen, ist die Gründung 

von einem Statiker in Zusammenarbeit mit dem für die Erkundung verantwortli-
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chen Geologen/Geotechniker festzulegen. Die Gründung des Bauwerkes ist bei 

Antreffen von Hohlraumbildungen oder Gips/Anhydrit in der/den Bohrung/en 

nachweislich durch einen Fachmann für Geotechnik im Detail unter Berücksichti-

gung der möglichen Trichterbildung (Dolinenbildung) festzulegen. Sollten (Pfahl-

gründungen) Tiefgründungen notwendig sein, sind diese so auszubilden, dass 

mögliche Hohlräume durch die Tiefgründungsmaßnahmen überbrückt werden 

können. Auf die Dauerhaftigkeit der Gründungsmaßnahme (Korrosion, Erosion) 

ist dabei zu achten. Die Spezialtiefbauarbeiten sind durch einen Fachmann für 

Geotechnik abzuklären und zu überwachen. Bei der Planung ist davon auszuge-

hen, dass Karsttrichterbildungen und Erosionen im Untergrund, die bestehen 

oder nach Errichtung der Bauwerke entstehen könnten, von der Bauwerkskon-

struktion (z.B. Stahlbetonkasten auf Tiefgründung) schadlos aufgenommen wer-

den können. 

Eine örtliche oder flächige Versickerung von Wässern befestigter Flächen (Dach-

flächen, Parkplatz, etc.) ist nicht zulässig. 

Die ÖN B4402 ist bezüglich Erkundungsmaßnahmen, Überwachung und Bericht-

erstellung einzuhalten. 

 

B. Tiefensonden (Erdwärme):  

Die Errichtung von Tiefensonden in diesem Bereich ist generell abzulehnen. Die 

im Zuge von Bohrungen gewonnenen Ergebnisse können gegebenenfalls für das 

jeweilige Grundstück bzw. den jeweiligen Bereich für den die Bohrung/en errich-

tet wurde(n) eine Änderung ergeben, die die Errichtung einer Tiefensonde unter 

bestimmten Voraussetzungen möglich machen würde. Dies ist bei vorliegender 

Dokumentation und Bohrprofil im Einzelfall zu prüfen. 

C. Errichtung von Straßen: 

Eine punktuelle Versickerung der Straßenwässer ist prinzipiell abzulehnen. Sollte 

sich auf Grund von Bohrergebnisse der jeweils umliegenden Grundstücke der 

Verdacht erhärten, dass eine Versickerung möglich sein könnte, ist dies im Ein-

zelfall durch die Landesgeologie zu prüfen. 

D. Geländeveränderungen: 

Bei Geländeveränderungen ist die Landesgeologie beizuziehen um die Projekte 
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im Einzelfall zu prüfen. 

 

2. Subzone grün 

A. Bauobjekte: 

Aufgrund der durchgeführten flächig interpolierbaren Untergrunderkundungen 

sind innerhalb der „Subzone grün“ keine weiteren Erkundungsbohrungen not-

wendig. Hinsichtlich der Versickerung von Oberflächenwässern ist dort eine Ver-

sickerung möglich, wo eine mächtige und teils dichte Überlagerung (Moräne) 

über dem Festgestein besteht, die verhindert, dass Oberflächenwässer das Fest-

gestein erreichen. In Bereichen mit geringerer Überlagerung und wo eine Beein-

flussung der Gebiete außerhalb der Subzone grün möglich ist, ist eine direkte 

Versickerung nicht möglich. Daher ist die Frage der Versickerung im Einzelfall zu 

prüfen. 

B. Tiefensonden (Erdwärme): 

Die Möglichkeit der Errichtung von Tiefensonden ist im Einzelfall zu prüfen. Wenn 

die Errichtung von Tiefensonden möglich ist sind zumindest folgende Anforde-

rungen notwendig: 

Die Bohrung ist in jedem Fall durch eine geologische Bauaufsicht zu begleiten. 

Als Spülmedium ist Luft zu verwenden. Weitere diesbezügliche Maßnahmen 

werden im jeweiligen Behördenverfahren festgelegt. 

C. Errichtung von Straßen: 

Für die Errichtung von Straßen inklusive der Straßenentwässerung sind die Pro-

jekte im Einzelfall durch die Landesgeologie zu prüfen. 

D. Geländeveränderungen: 

Bei Geländeveränderungen sind die Projekte im Einzelfall durch die Landesgeo-

logie zu prüfen.“ 

 

Bergrechtliche Festlegungen bzw. ehemalige Bergbaug ebiete 

Im Gemeindegebiet sind keine bergrechtlichen Festlegungen bekannt. 
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Abbauflächen:  

Im Gemeindegebiet finden sich folgende Festlegungen: 

Schotterentnahme aus dem Stauraum Locham der Alpbacher Ache, Anlagen_ID, 

WB-Postzahl 5/2199, Koordinaten Rechtswert: -108409 Hochwert: 252392,  

1.) Bewilligungsbescheid Bezirkshauptmannschaft GZ. 5Vk-686/4-01, WB-

Postzahl 5/2199, 10.10.2001 

2.) Wiederverleihung Bezirkshauptmannschaft GZ. 5Vk-686/12-03, WB-Postzahl 

5/2199, 16.05.2003 

3.) Wiederverleihung Bezirkshauptmannschaft 5Vk-686/18-12, WB-Postzahl 

5/2199 04.04.2012 

Die wasserrechtliche Bewilligung erstreckt sich auf die Schotterentnahme von 

jährlich 1000m³ aus der Alpbacher Ache. In der Zeit vom 15.10. bis 31.3. eines 

jeden Jahres darf keine Schotterentnahme erfolgen. 

 

Abbildung: Schotterentnahme aus dem Stauraum Locham der Alpbacher Ache, 

AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, Stand 11-2015 

 

Verdachtsflächen:  Laut der Aufzeichnungen des Amtes der Tiroler Landesregie-

rung, Abteilung Umweltschutz, Referat Abfallwirtschaft sind fünf Standorte von 

Altlasten oder Verdachtsflächen bekannt. Diese befinden sich überwiegend ab-

seits des Siedlungsraumes und sind daher im Regelfall nur bei landwirtschaftlich 

zulässigen Sonderflächen innerhalb der Freihaltegebiete von Relevanz. Lediglich 
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im Bereich zweier bebauter Parzellen im Wohngebiet (Gpn. 799/7 und 786/26) 

könnte eine Überschneidung vorliegen. 

 

Abbildung: Verdachtsflächen, AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, Stand 11-

2015 

Verdachtsflächen:  

DPVER_522_1, Erfassungsmaßstab 1:20.000, 01-02-2003 

DPVER_522_2, Erfassungsmaßstab 1:20.000, 01-02-2003 

DPVER_522_3, Erfassungsmaßstab 1:20.000, 01-02-2003 

DPVER_522_4, Erfassungsmaßstab 1:20.000, 01-02-2003 

UBAVF_522_1, Erfassungsmaßstab 1:20.000, 01-02-2003 

„Der Verdachtsflächenkataster wird vom Umweltbundesamt geführt und beinhal-

tet jene von der Landeshauptfrau/vom Landeshauptmann gemeldeten Altablage-

rungen und Altstandorte, für die der Verdacht einer erheblichen Umweltgefähr-

dung aufgrund früherer Nutzungsformen ausreichend begründet ist. Die Eintra-

gung einer Liegenschaft in den Verdachtsflächenkataster dokumentiert keines-

falls, dass von der Liegenschaft tatsächlich eine erhebliche Gefahr ausgeht. Ob 

von einer Verdachtsfläche tatsächlich eine erhebliche Gefahr ausgeht, muss 

durch entsprechende Untersuchungen (z.B. Boden- und Grundwasseruntersu-

chungen) nachgewiesen werden. 

Werden mit der Meldung einer Fläche zu wenige Informationen übermittelt, wird 

die Altablagerung oder der Altstandort nicht in den Verdachtsflächenkataster auf-

UBAVF_522_1 

DPVER_522_3 

DPVER_522_2 

DPVER_522_1 

DPVER_522_4 
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genommen. Eine Eintragung kann erst erfolgen, wenn von der Landeshaupt-

frau/vom Landeshauptmann zusätzliche, ausreichende Informationen übermittelt 

werden. Es gibt bereits eine große Anzahl von Meldungen, die noch nicht in den 

Verdachtsflächenkataster aufgenommen werden konnten. Die österreichweite 

Erfassung von Verdachtsflächen ist noch nicht abgeschlossen. Es sind daher 

noch nicht alle Verdachtsflächen im Verdachtsflächenkataster enthalten.“ 

 

Deponien 

Im Gemeindegebiet sind folgende Bodenaushubdeponien ausgewiesen: 

Bodenaushubdeponie Gschössergrube, Anlage-ID T20801586R3, WB-Postzahl 

5/2131 

Bewilligungsbescheid Landeshauptmann U-13.258/95/2131 vom 29.10.1999  

Fristen: Baufrist (1/.) U-13.258/9 bis 12.11.2011  

Bewilligungsfrist (1/.) U-13.258/9 bis 12.11.2011 

Schüttfrist bis 12.11.2011 

Wasserrechtsanmerkungen: Bodenaushub, Asbestzement, Betonabbruch 

Koordinaten: Rechtswert: -112165 Hochwert: 252948 

 

Abbildung: Bodenaushubdeponie Gschössergrube, Anlage-ID T20801586R3, 

WB-Postzahl 5/2131, AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, Stand 11-2015 
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Bodenaushubdeponie Anlage-ID T20987520R3, WB-Postzahl 5/2670 

Bewilligungsbescheid Bezirkshauptmannschaft GZ. 5Ab-1225/17-09, WB-

Postzahl 5/2670, 26.05.2009 

Die gegenständliche Bodenaushubdeponie berührt die Gst. 182/1, 182/2, 183/1, 

184, 189 und 190, KG. Reith im Alpbachtal. 

Wasserrechts-Anmerkungen: Bodenaushub - Schlüsselnummer 31411 

Koordinaten: Rechtswert: -111095 Hochwert: 253643 

 

Abbildung: Bodenaushubdeponie Anlage-ID T20987520R3, WB-Postzahl 5/2670, 

AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, Stand 11-2015 

 

Bodenaushubdeponien I und II - Erdbau Moser, WB-Postzahl 5/2865, Anlage-ID 

T14369250  

Bewilligungsbescheid Bezirkshauptmannschaft GZ. 5Ab-1206/22-10, WB-

Postzahl 5/2865, 10.05.2010 

Rekultivierungsfrist (1/.) 5Ab-1206/22-10 bis 31.10.2019 

Wasserrechts-Anmerkung: Deponie I mit einer Fläche von 18.770 m² und einem 

Schüttvolumen von 9000 m³ auf den Gst. 499/1, 563, 564, 566/1, 566/2, 644 und 

645, KG Reith im Alpbachtal. 

Deponie II mit einer Fläche von 25.825 und einem Schüttvolumen von 35.000 m³ 

auf den Gst. 463/1, KG Reith im Alpbachtal. 
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Koordinaten Rechtswert: -109235,03 Hochwert: 253965,99 

 

Abbildung: Bodenaushubdeponien I und II - Erdbau Moser, WB-Postzahl 5/2865, 

Anlage-ID T14369250, AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, Stand 11-2015 

 

Bodenaushubdeponie Walcher, Anlagen-ID T15814922, WB-Postzahl 5/3104 

Bewilligungsbescheid Bezirkshauptmannschaft GZ. 5Ab-1302/20-12, WB-

Postzahl 5/3104, 05.03.2012. Abfallrechtliche Bewilligung für die Errichtung der 

Bodenaushubdeponie im Gemeindegebiet Reith i.A. auf Gp. 413/6 Und 415/2, 

KG Hygna. Der gegenständliche Bescheid bewilligt die Errichtung und den Be-

trieb einer inerten Bodenaushubdeponie. 

Wasserrechts-Anmerkung: Auf der Bodenaushubdeponie dürfen folgende Abfall-

arten abgelagert werden: Abfallart - Bodenaushub mit der Schlüsselnummer 

31411, Spez. 29, 30, 31, 32, 33 und 34. Lt. Bescheid Zl. 5Ab-1302/20-12 ist im 

Spruch eine Befristung nicht ersichtlich! Bei der Beschreibung der Maßnahmen 

wurde angesucht, dass innerhalb von 5 Jahren 14800m³ gelagert werden. 

Koordinaten: Rechtswert: -109166,80 Hochwert: 252113,10 
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Abbildung: Bodenaushubdeponie Walcher Anlagen-ID T15814922, WB-Postzahl 

5/3104, AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, Stand 11-2015 

 

Bodenaushubdeponie Kerschbaumer Sattel, Anlagen-ID T21003697R3, WB- 

Postzahl 5/2734 

Bewilligungsbescheid Bezirkshauptmannschaft GZ.5Ab-1249/11-09, WB-

Postzahl 5/2734, 04.09.2009 

Bewilligungsfrist (1/.) 5Ab-1249/11-09 bis 01.10.2015  

Schüttfrist bis 01.10.2015 

Wasserrechts - Anmerkung: Bodenaushubmaterial - SN 31411 sowie Boden und 

Steine aus dem Gemeindegebiet und der Umgebung gemäß Abfallverzeichnis-

verordnung 170504 

Koordinaten: Rechtswert: -109985 Hochwert: 250802 



Lotz&Ortner Fortschreibung Örtliches Raumordnungskonzept Gemeinde Reith im Alpbachtal 19 

Umweltbericht: November 2020 

 

Abbildung: Bodenaushubdeponie Kerschbaumer Sattel, Anlagen-ID, 

T21003697R3, WB-Postzahl 5/2734, AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, 

Stand 11-2015 

 

Gesteinsabbaukonzept Tirol  (Raumordnungsplan betreffend die Gewinnung 

von mineralischen Gesteinsrohstoffen in Tirol) 

Die Landesregierung hat am 26. November 2013 den Raumordnungsplan „Ge-

steinsabbaukonzept Tirol 2013“ beschlossen. Die wesentlichen Teile des Kon-

zeptes sind die Bestandsaufnahme der Produktions- und Vorratssituation in den 

etwa 100 aktiven Abbaustandorten des Landes sowie eine Übersicht über die 

regionale Versorgungssituation. Weiters werden die wesentlichen Nutz- und 

Schutzinteressen im Zusammenhang mit der Gewinnung mineralischer Gesteins-

rohstoffe sowie Maßnahmen für eine verbrauchernahe Versorgung dargelegt. 

Der Raumordnungsplan ist die Grundlage für die raumordnungsfachliche Stel-

lungnahme in den Genehmigungsverfahren nach dem Mineralrohstoffgesetz, in 

dem das Land Parteistellung hinsichtlich der überörtlichen Raumordnung hat. Er 

soll zusätzlich eine fachlich fundierte Information und Hilfestellung für Unterneh-

mer, Behörden und Sachverständige bieten 

Rohstoffgewinnungen sind standortgebunden und stellen aus verschiedensten 

Gesichtspunkten hohe Anforderungen an die Beurteilung. Es sind daher im Kon-

zept Richtlinien enthalten, die beim Abbau von mineralischen Baurohstoffen ge-

nerell zu beachten sind. Diese Richtlinien erstrecken sich zum einen auf die Be-

reiche der Rohstoffsicherung wie auch der Nachhaltigkeit bei der Rohstoffgewin-
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nung. Zum anderen werden auch die relevanten Problemstellungen in Bezug auf 

Umweltaspekte und in Bezug auf konkurrierende Nutzungsansprüche dargestellt.  

Letztlich soll das vorliegende Gesteinsabbaukonzept Tirol im Rahmen der not-

wendigen Verfahrensabläufe und im Vorlauf dazu eine fachlich fundierte Informa-

tion und Hilfestellung für Unternehmer, Behörden und Sachverständige bieten. 

Dazu sollen auch die ergänzenden Unterlagen wie v.a. die Checkliste für Ein-

reichprojekte dienen. 

In der Bestandsaufnahme und Ziele des Landes Tirol zur Versorgung mit minera-

lischen Gesteinsrohstoffen („Gesteinsabbaukonzept Tirol 2013“) gemäß Raum-

ordnungsplan nach § 12 Tiroler Raumordnungsgesetz 2016 wird die Gemeinde 

Reith im Alpbachtal nicht erwähnt. 

3.1.2. Schutzgut Wasser 

Schutzgebiete nach Wasserrechtsgesetz  

Im Gemeindegebiet von Reith im Alpbachtal ist ein Wasserschutz- und Wasser-

schongebiete an der Grenze zu Brixlegg ausgewiesen:  

Schutzgebiet TB Innweg , Anlagen ID T21792532R4, WB-Postzahl 5/17, Typ 

der Anlage Ww. Beschränkung - weiteres Schutzgebiet (Zone II), Teil von Grund-

wasserentnahme TB Innweg (5/217 Gemeinde-WVA Brixlegg.), Anlagen Anmer-

kung: Datum des Bescheides: 20.01.1989, LH IIIa1-3264/103 (korrigiert)  

 

Abbildung: Lage Schutzgebiet TB Innweg, AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikatio-

nen, Stand 11-2015 
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Die Quellen und Hochbehälter sind in den Verordnungsplan aufgenommen wor-

den. Die öffentliche Wasserversorgung beschränkt sich auf den Dauersiedlungs-

raum. Gebäude in höheren Lagen sind auf eine private Versorgung angewiesen. 

 

Abbildung: Versorgungszone VZ WVA Reith - St. Gertraudi (in Arbeit), Reith im 

Alpbachtal, AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, Stand 11-2015 

 

Abwasserentsorgung 

Die Gemeinde Reith im Alpbachtal gehört zusammen mit den Gemeinden Alp-

bach, Brixlegg, Münster, Kramsach, Radfeld, Rattenberg dem Abwasserverband 

Brixlegg und Umgebung an. Die Kläranlage befindet sich in Radfeld. 

Seit 01.01.1999 verwaltet die Abwasserreinigungsanlagen Betreiber GmbH 

(ARAB) den AWV. Gesellschafter sind: AWV Wörgl-Kirchbichl und Umgebung / 

AWV Brixlegg und Umgebung. 

Bis auf Randlagen ist das gesamte Gemeindegebiet kanaltechnisch erschlossen. 
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Abbildung: Abwasser Entsorgungsfläche, AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, 

Stand 11-2015 

 

Kraftwerksanlagen 

Im Gemeindegebiet finden sich einige kleinere Kraftwerke an der Alpbacher 

Ache: 

·  Wasserkraftanlage 5/1611, Kraftwerke Pöll Ges.m.b.H. u. Co KG, Koordi-

naten Rechtswert: -108515 Hochwert: 253147 

·  Wasserkraftanlage 5/168, Lochham an der Alpbacher Ache, Montanwerke 

Brixlegg Wasserkraftwerk Reith Gesellschaft m.b., Koordinaten Rechts-

wert: -108369 Hochwert: 252673 

·  Kraftwerk Lochham II (Oberstufe), 5/1692, Montanwerke Brixlegg Was-
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serkraftwerke GmbH, Koordinaten Rechtswert: -108431 Hochwert: 

252416 

 

3.1.3. Schutz Luft, Klima 

Seveso-Richtlinie 

Im Gemeindegebiet von Reith im Alpbachtal liegen keine Flächen im Auswir-

kungsbereich oder Konsultationsabstand eines Seveso-Betriebes im Sinne der 

Bestimmungen des § 1 Abs. 2 lit. e TROG (Gebiete mit Gefahr von schweren Un-

fällen in Betrieben im Sinn der Richtlinie 96/82/EG zur Beherrschung der Gefah-

ren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen). 

 

Belastungen durch Feinstaub und Stickoxyde 

Das Gemeindegebiet von Reith im Alpbachtal liegt knapp außerhalb der belaste-

ten Gebiete NO2 (483. VO d. BMLFUW v. 19.12.2008) bzw. der belasteten Ge-

biete PM10 (483. VO d. BMLFUW v. 19.12.2008). 

 

Abbildung: Belastete Gebiete NO2 (orange Signatur), AdTLR, TIRIS WEB-GIS 

Applikationen, Stand 11-2015 

Die nächstgelegenen Luftgütemessstelle befindet sich im Bereich Matzen: 

BRI 4 Reith-Matzenköpfl, Stationsnummer Messtellen-Nr. 250004 

BRI 5 Reith-Matzenau, Stationsnummer Messtellen-Nr. 250005 
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Abbildung: Luftgütemessstellen Bereich Matzen, AdTLR, TIRIS WEB-GIS Appli-

kationen, Stand 11-2015 

 

3.1.4. Schutzgut Fauna und Flora, Biodiversität 

Naturkundefachliche Bearbeitung 

Naturkundefachliche Bearbeitung 

Die Flächenzuordnung innerhalb der Freihaltekategorien erfolgte auf der Grund-

lage der naturkundlichen Bestandsaufnahme. Diese besteht aus folgenden Plan-

darstellungen: 

• Lebensraumtypenplan mit x-Schlüssel 

• Landschaftsbild- und Erholungswerteplan 

• Naturwerteplan 

 

Im Zuge der Fortschreibung des Raumordnungskonzeptes erfolgte eine Neuauf-

nahme und Überprüfung der Flächen der Biotopkartierung durch das Büro REVI-

TAL (REVITAL, Integrative Naturraumplanung GmbH, 9990 Nußdorf-Debant, 

Nußdorf 71) entsprechend des Schutzstatus der Biotopflächen können diese in 

weiterer Folge im Verordnungsplan zur räumlichen Entwicklung als ökologisch 

wertvolle Freihalteflächen oder als landschaftlich wertvolle Freihalteflächen ein-

fließen. 
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Diese Planungsgrundlagen wurden im rechtkräftigen Raumordnungskonzept 

analysiert und mittels entsprechender Freihaltefestlegungen umgesetzt. In den 

wesentlichen Zügen wurden die vorgeschlagenen Freihaltekategorien nach den 

festgestellten Naturwerten ausgerichtet. Für die Aussagequalität – vor allem hin-

sichtlich der erforderlichen und zweckmäßigen Maßstabsebene – war es erfor-

derlich, folgende Bereinigung und Generalisierungen vorzunehmen: 

Kenntlichmachung von Gewässern (insbesondere der Inn) und von sonstigen 

Bachläufen anstelle von ökologisch wertvollen Freihalteflächen. 

Innerhalb von Baulandflächen bzw. möglichen baulichen Entwicklungsflächen 

wurde auf eine Freihaltung dieser Flächen verzichtet, wenn das Interesse an 

baulicher Entwicklung die Wertigkeit des Freihaltezweckes übersteigt. 

Ökologisch oder landschaftlich bedeutsame Freihalteflächen am Rand von oder 

mit Überschneidung zu baulichen Entwicklungsmöglichkeiten sind als Auflagen 

des Naturschutzes im Widmungsverfahren, bei Erstellung von Bebauungsplänen 

und/oder mittels landschaftspflegerischer Begleitplanung abgesichert werden. 

Die Konfliktbereiche zwischen Naturschutzinteressen und bestehenden bauli-

chen Entwicklungsbereichen wurden ebenfalls im Rahmen der naturkundlichen 

Bearbeitung analysiert: 

 

Waldentwicklungsplan 

Der Bestand der Waldflächen in den Standorten des Talbodens ist für die Gliede-

rung des Siedlungsgebietes der Gemeinde, aber auch für die Wohn- und Frei-

zeitqualität der Bevölkerung von großer Bedeutung. Diese Wälder weisen primär 

eine Nutz- und Schutzfunktion auf. Da Bereiche des Siedlungsraumes – vorwie-

gend bereits im Bestand - an Waldränder heranreichen, ist eine ausreichende 

Berücksichtung der forstlichen Gegebenheiten von großer Bedeutung. 
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Abbildung: Waldentwicklungsplan (Ausschnitt) , Gemeinde Reith im Alpbachtal, 

Abfrage AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, Stand 11-2015 

 

Die Kenntlichmachung der Leitfunktionen des Waldentwicklungsplanes erfolgt 

dabei nach folgender Gliederung: 

Grün Nutzfunktion (wirtschaftlich nachhaltige Hervorbringung des Roh-

stoffes Holz) 

rot Schutzfunktion (vor Elementargefahren und schädlichen Umwelt-

einflüssen sowie zur Erhaltung der Bodenkraft) 

Blau Wohlfahrtsfunktion (Einfluss auf die Umwelt) 

Gelb Erholungsfunktion (Wirkung als Erholungsraum) 

 

Die Bewertung der Schutz-, Wohlfahrts-, und Erholungsfunktionen der Wald-

flächen wird durch eine dreistellige Zahlenkombination der Waldfunktionen mit 

folgenden Wertziffern ausgedrückt: 
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0 keine Wertigkeit 

1 geringere Wertigkeit 

2 mittlere Wertigkeit 

3 hohe Wertigkeit 

 

So bedeutet z.B. 213: Wald mit hoher Erholungsfunktion, mittlerer Schutzfunktion 

und geringer Wohlfahrtsfunktion. 

Im örtlichen Raumordnungskonzept werden Waldflächen aufgrund der Bundes-

zuständigkeit gemäß den Benützungsabschnitten der digitalen Katastermappe 

(DKM ©BEV Stand: 10-2014) dargestellt.  

Im Zuge der Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes wurde für die 

neu hinzugekommenen Erweiterungsflächen (siehe Einzelbewertung) eine Stel-

lungnahme der zuständigen Forstinspektion Kufstein eingeholt. 

 

Naturschutzgebiete 

Im Gemeindegebiet Reith im Alpbachtal sind folgende Schutzgebiete gemäß Ti-

roler Naturschutzgesetz ausgewiesen: 

 

Naturdenkmäler 

Die Erhaltung von Naturdenkmälern ist wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder 

Schönheit im öffentlichen Interesse gelegen. Naturdenkmäler werden per Be-

scheid der Bezirksverwaltungsbehörde unter Schutz gestellt.  

In Reith im Alpbachtal sind folgende Naturdenkmäler rechtskräftig ausgewiesen 

und werden im Verordnungsplan dargestellt: 

Naturdenkmal ND_5_38: Schlosspark Matzen (östlicher Teil), flächiges Natur-

denkmal 

Naturdenkmal ND_5_39: seit 1972, westlicher Teil: im Gebiet der Gemeinde 

Reith im Alpbachtal 

Das Schloss Matzen liegt auf einer niedrigen Hügelzunge neben der Bundes-

straße westlich von Brixlegg. Es wurde bereits im 13. Jahrhundert gegründet. Der 

Park um das Schloss Matzen ist ursprünglich aus dem versumpften Innauwald 
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entstanden. Es handelt sich um einen großen Landschaftsgarten im englischen 

Stil aus dem 19. Jahrhundert, der ursprünglich im Besitz der Familie des Feiherrn 

von Lipperheide gewesen ist. Heute ist der Park im Besitz der Gemeinden Brix-

legg und Reith im Alpachtal und wurde in den Jahren 1983 bis 1987 großzügig 

restauriert und umgestaltet. Auf einer Gesamtfläche von 15 Hektar befinden sich 

vier künstlich angelegte Teiche, mehrere kleine historische Nachbauten und 

Denkmäler, weite Rasenflächen und ca. 40 verschiedene Baumarten. 

Sehenswert ist vor allem der alte Baumbestand, der Arten aus Europa, Nordame-

rika und Asien beinhaltet, wie amerikanische Roteichen, Mammutbaum, Hem-

locktanne oder Flügelnuss, sowie Ahorne, Blutbuchen, Edelkastanien und Plata-

nen. Dadurch wechselt der Park ständig seine Farben. Einige Bäume mussten in 

den letzten Jahren wegen Windwurf oder Überalterung gefällt werden; Neupflan-

zungen wurden in das Naturdenkmal einbezogen. Zahlreiche Spazierwege 

durchziehen den Park, der ein beliebtes Naherholungsgebiet darstellt. Der östli-

che Teil des Parks schließt unmittelbar westlich an Brixlegg an. Gleich neben der 

Bundesstraße steht das rot-weiß gestrichene Tor des Parkeingangs, dahinter be-

ginnt eine schöne Allee mit etlichen alten und hohen Linden. Eine mögliche Ge-

fährdung ist durch den Bau der neuen Bahntrasse durch das Unterinntal gege-

ben, die direkt unter dem Park verlaufen soll. 

 

Abbildung: Naturdenkmal, Gemeinde Reith im Alpbachtal, Abfrage AdTLR, TIRIS 

WEB-GIS Applikationen, Stand 11-2015 

 

Naturdenkmal ND_5_26, Stand: 23.10.1956: Eiche auf dem Weg von Reith Nach 

ND_5_38 

ND_5_39 
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St. Gertraudi  

 

Abbildung: Naturdenkmal ND_5_26, Eiche auf dem Weg von Reith Nach, Ge-

meinde Reith im Alpbachtal, Abfrage AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, 

Stand 11-2020 

Naturdenkmal ND_5_28, Rotbuche seit 1956 und Naturdenkmal ND_5_64, Zwei 

Linden in Hygna seit 1991 

Die Baumgruppe (ND_5_28 und ND_5_64) steht am Ufer des Koglerbaches un-

terhalb des Feuerwehrhauses von Hygna, am Eingang des Alpbachtales. Alle 

drei Bäume sind mehr als 20 m hoch und ragen aus dem uferbegleitenden Ge-

hölzstreifen heraus. Von den daneben liegenden Mahdwiesen aus sind diese 

Bäume weithin sichtbar. Die Rotbuche steht zwischen den beiden Winterlinden. 

 

Abbildung: Naturdenkmal ND_5_28 und ND_5_64, Gemeinde Reith im Alpbach-
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tal, Abfrage AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, Stand 11-2015 

 

Ausgleichsflächen 

Im Bereich der Gp. 469/1 KG Scheffach ist Ausgleichsfläche (Pflanzung von Ge-

hölzen Umwandlung in Grauerlenwald) mit einer Fläche von 722 m² ausgewiesen 

(U-14.125/25, Bescheid vom 16.01.2008). 

 

Abbildung: Ausgleichsfläche (Pflanzung von Gehölzen Umwandlung in Grauer-

lenwald, Gemeinde Reith im Alpbachtal, Abfrage AdTLR, TIRIS WEB-GIS Appli-

kationen, Stand 11-2015 

 

Gewässerschutzgebiete 

Im Gemeindegebiet sind einige 500 Meter Seenuferschutzbereiche bei natürli-

chen und künstlich angelegten Seen ausgewiesen.  
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Abbildung: Gewässerschutzbereich 500m, Gemeinde Reith im Alpbachtal, Abfra-

ge AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, Stand 11-2015  

 

Abbildung: Gewässerschutzbereich 500m, Gemeinde Reith im Alpbachtal, Abfra-

ge AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, Stand 11-2015 

Es handelt sich dabei um einen Teich im Schlosspark Matzen, um den Reither 

See, um eine aufgestaute Wasserfläche oberhalb einer Wehranlage an der Alpa-

cher Ache östlich von Hyna und an der Gemeindegrenze zu Alpbach, sowie um 

zwei künstliche Beschneiungsteiche westlich von Hygna bzw. an der Gemeinde-

grenze zu Bruck am Ziller bzw. Hart im Zillertal. 

Der Schutz der Gewässer ist in § 7 des TNSchG 2005 wie folgend geregelt: 

Außerhalb geschlossener Ortschaften bedürfen im Bereich von fließenden natür-
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lichen Gewässern und von stehenden Gewässern mit einer Wasserfläche von 

mehr als 2.000 m² folgende Vorhaben einer naturschutzrechtlichen Bewilligung: 

a) das Ausbaggern; 

b) die Errichtung, Aufstellung und Anbringung von Anlagen; 

c) die Ableitung oder Entnahme von Wasser zum Betrieb von Stromerzeugungs-

anlagen; 

d) die Änderung von Anlagen nach lit. b und c, sofern die Interessen des Natur-

schutzes nach § 1 Abs. 1 berührt werden. 

(2) Außerhalb geschlossener Ortschaften bedürfen im Bereich 

a) der Uferböschung von fließenden natürlichen Gewässern und eines fünf Meter 

breiten, von der Uferböschungskrone landeinwärts zu messenden Geländestrei-

fens und 

b) eines 500 Meter breiten, vom Ufer stehender Gewässer mit einer Wasserflä-

che von mehr als 2.000 m² landeinwärts zu messenden Geländestreifens 

1. die Errichtung, Aufstellung und Anbringung von Anlagen sowie die Änderung 

von Anlagen, sofern die Interessen des Naturschutzes nach § 1 Abs. 1 berührt 

werden, und 

2. Geländeabtragungen und Geländeaufschüttungen außerhalb eingefriedeter 

bebauter Grundstücke einer naturschutzrechtlichen Bewilligung. 

Im Zusammenhang mit der Vorerhebung wurde seitens des Sachverständigen 

der Abteilung Umweltschutz darauf hingewiesen, dass auch Gewässer ökolo-

gisch äußerst wertvoll seinen. Auch bei Gewässern mit starken anthropogenen 

Eingriffen trifft dies zu, weshalb diese ebenfalls als ökologisch wertvoll zu gelten 

haben. 

Aus raumordnungsfachlicher Sicht ist es jedoch erforderlich, mit den Planfestle-

gungen eindeutig zuordenbare Aussagen für zukünftige Entscheidungen zu tref-

fen. Für eine undifferenzierte Festlegung von ökologisch wertvollen Flächen in 

Bächen wird derzeit keine Notwendigkeit gesehen, da diese ohnehin nach ande-

ren (übergeordneten) Rechtsmaterien nicht für bauliche Maßnahmen herangezo-

gen werden können, bzw. planungstechnisch keine Mehrfachfestlegungen zuläs-

sig sind. 
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Gewässer gelten daher gemäß § 3 Abs. 1 Verordnungstext zum Raumordnungs-

konzept generell als Flächen mit einer erhöhten ökologischen Wertigkeit. Beidsei-

tig von Fließgewässern ist die Freihaltung eines fünf Meter breiten Uferschutz-

streifens ab der Böschungsoberkante einzuhalten.  

3.1.5. Schutzgut Mensch und Gesundheit 

Lärm 

Das Gemeindegebiet Reith im Alpbachtal wird von höherrangigen Straße durch-

zogen, der LB 171 Tiroler Straße, der L 294 Brucker Straße und L 5 Alpbacher 

Straße, die beiden Landesstraßen eher für den kleinräumigen Verkehr (Pendler- 

und Ausflugsverkehr) relevant sind. 

 

 

Abbildung: Verkehr/Infrastruktur, Überörtliche Straßen, Gemeinde Reith im Alp-

bachtal, Abfrage AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, Stand 11-2015 

 

LB171 

L5 

L294 
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Abbildung: Umgebungslärm, Straße - Tag-Abend-Nacht, Gemeinde Reith im Alp-

bachtal, Abfrage AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, Stand 11-2015 

 

 

Abbildung: Umgebungslärm, Straße - Nacht, Gemeinde Reith im Alpbachtal, Ab-

frage AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, Stand 11-2015 

 

Ob für eine Straße oder einen Ballungsraum strategische Lärmkarten zu erstellen 

sind, hängt vom jeweiligen Verkehrsaufkommen bzw. von der Anzahl der Ein-

wohner ab. Beginnend mit der strategischen Lärmkartierung im Jahr 2012 sind 

das unter anderem Straßen mit mehr als 3 Mio. Kfz-Fahrten/Jahr, sowie Bal-

lungsräume mit mehr als 100.000 Einwohnern. Nachdem diese Schwellenwerte 
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im Gemeindegebiet von Reith im Alpbachtal nicht erreicht werden, können dazu 

keine weiteren Informationen vorgelegt werden. 

 

Eisenbahn 

Im Norden des Gemeindegebietes befindet sich der Brixlegger Tunnel der Unter-

inntal Bahn (Hochleistungsstrecke). (siehe Verordnung des Bundesministers für 

Wissenschaft und Verkehr betreffend die Bestimmung des Trassenverlaufs der 

Ausbaustrecke Unterinntal von Kundl/Radfeld nach Baumkirchen im Zuge der 

Hochleistungsstrecke Staatsgrenze bei Kufstein-Innsbruck-Staatsgrenze am 

Brenner, StF: BGBl. II Nr. 359/1999). 

 

. 

Abbildung: Verkehr/Infrastruktur, Eisenbahnanlagen Gemeinde Reith im Alpbach-

tal, Abfrage AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, Stand 11-2015 

 

Die Trasse der Bahnstrecke Kufstein–Innsbruck führt nördlich außerhalb des 

Gemeindegebietes parallel zum Inn vorbei. Die Lärmausbreitung erstreckt sich 

relativ weit nach Süden und erreicht auch die im Inntalboden gelegen Ortsteile, 

wie St. Gertraudi. 
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Abbildung: Umgebungslärm, Schiene - Tag-Abend-Nacht, Gemeinde Reith im 

Alpbachtal, Abfrage AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, Stand 11-2015 

 

Abbildung: Umgebungslärm, Schiene - Nacht, Gemeinde Reith im Alpbachtal, 

Abfrage AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, Stand 11-2015 

 

Erschütterungen 

Informationen über eine Belastung durch Erschütterungen liegen im Gemeinde-

gebiet nicht vor. 

 

Lärmbelastung Flugverkehr 

Zur Lärmbelastung durch Flugverkehr liegen keine Ergebnisse vor. 
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Gefahrenzonen Wildbach- und Lawinenverbauung 

Das gesamte Gemeindegebiet fällt in den Arbeitsbereich der Wildbach- und La-

winenverbaudung-Forsttechnischer Dienst, Gebietsbauleitung Östliches Unter-

inntal, Innsbrucker Str. 19, 6300 Wörgl.  

Der Gefahrenzonenplan ist in Rechtskraft  

Hinsichtlich der für Gefahrenzonen zuständigen Dienststelle der Wildbach- und 

Lawinenverbauung wurde auf Basis des Vorentwurfs eine frühzeitige Koordinati-

on vorgenommen. Die Änderungsansuchen wurden einzeln begutachtet und be-

wertet, siehe dazu gutachterliche Stellungnahme der Wildbach- und Lawinenver-

bauung, Gebietsbauleitung Östliches Unterinntal, Wörgl Geschäftszahl 740/17-

2015 betreffend „Fortschreibung örtliches Raumordnungskonzept der Gemeinde 

Reith im Alpbachtal, Stellungnahme“ vom 03-11-2015. 

 

Abbildung: Gefahrenzonen Wildbach Gelb und Wildbach Rot, Bereich Reith i.A., 

Abfrage Gefahrenzonenplan AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, Stand 11-

2015  
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Abbildung: Gefahrenzonen Wildbach Gelb und Wildbach Rot Bereich Hygna, Ab-

frage Gefahrenzonenplan AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, Stand 11-2015 

 

 

Abbildung: Gefahrenzonen Wildbach Gelb und Wildbach Rot Bereich St. 

Gertraudi, Abfrage Gefahrenzonenplan AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, 

Stand 11-2015 
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Abbildung: Lawine Gelbe Gefahrenzone, Bereich Neader, Abfrage Gefahrenzo-

nenplan AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, Stand 11-2015 

 

In der Roten Gefahrenzone ist die Gefährdung durch Wildbäche und Lawinen so 

groß, dass eine ständige Besiedlung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem 

Aufwand möglich ist. 

In der Gelben Gefahrenzone ist die ständige Benützung für Siedlungs- und Ver-

kehrszwecke beeinträchtigt. Eine Bebauung ist hier nur eingeschränkt und unter 

Einhaltung von Auflagen möglich. 

Blaue Vorbehaltsbereiche sind für technische oder biologische Schutzmaßnah-

men freizuhalten oder bedürfen einer besonderen Art der Bewirtschaftung. 

Mit Braunen Hinweisbereichen wird auf andere als durch Wildbäche und Lawinen 

hervorgerufene Naturgefahren hingewiesen. 

Violette Hinweisbereiche kennzeichnen jene Flächen, deren gegenwärtiger Zu-

stand erhalten werden muss, weil sie bereits einen natürlichen Schutz bieten. 

 

Gefahrenzonen Wasserbauamt 

Im Gemeindegebiet sind Gefahrenzonen bzw. Überflutungsbereiche des Was-

serbauamtes ausgewiesen. Die Bereiche sind im Verordnungsplan zum örtlichen 

Raumordnungskonzept eingetragen. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um 

jene zwischen dem Inn und der Tiroler Bundesstraße B 171 gelegenen Flächen. 

In Bezug auf die Siedlungsentwicklung hauptbetroffen ist das Gewerbegebiet St. 

Gertraudi, sowie tiefer gelegene Flächen im Bereich Kropfsberg; der Ortsteil 

Weng ist von eingetragenen Gefährdungen ausgenommen. 
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Abbildung: Überflutungsflächen des Bundeswasserbaues, Abfrage Naturgefah-

ren AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, Stand 03-2019 

 

3.1.6. Schutzgut Landschaft 

Inventarisierung der Tiroler Kulturlandschaften 

In den Jahren 1999– 2001 wurde eine Inventarisierung der Tiroler Kulturland-

schaften durchgeführt, welche das offene Kulturland im Dauersiedlungsraum um-

fasst. Je nach dem Grad der Veränderung der Kulturlandschaft im Vergleich zur 

Situation im Jahr 1950 wurde eine Einstufung in primäre, weitgehend und bedingt 

traditionelle bis moderne Kulturlandschaften vorgenommen.  

primär traditioneller Kulturlandschaftstyp > 75 % der Nutzungsparzelleneinheit 

sind traditionelle Kulturlandschaftsflächen 

weitgehend traditioneller Kulturlandschaftstyp 50 – 75 % der Nutzungsparzellen-

einheit sind traditionelle Kulturlandschaftsflächen 

bedingt traditioneller Kulturlandschaftstyp 25 – 50 % der Nutzungsparzellenein-

heit sind traditionelle Kulturlandschaftsflächen 

moderner Kulturlandschaftstyp < 25 % der Nutzungsparzelleneinheit sind traditi-

onelle Kulturlandschaftsflächen 
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Jene Gebiete, die im untersuchten Zeitraum keine strukturellen Veränderungen 

aufweisen und somit noch das Bild der traditionellen Kulturlandschaft zeigen, 

wurden als schutzwürdige Referenzflächen gesondert erhoben und sind getrennt 

sichtbar gemacht. Als Arbeitsgrundlage dienten historische Luftbilder und digitale 

Orthofotos im Maßstab 1:10.000, ergänzt durch einzelne Geländebegehung. 

 

Im Reith i.A. findet sich großteils eine als „modern“ klassifizierte Landwirtschaft 

(rote Flächensignatur). Dennoch finden sich zum überwiegenden Teil in Schef-

fach bzw. Scheffachberg und teilweise im Umgebungsbereich Hygna Flächen, 

die als weitgehend traditionell (grüne Flächensignatur) bzw. bedingt traditionell 

(orange Flächensignatur) ausgewiesen werden, von denen wiederum Teile als 

sogenannte Referenzflächen, mit einer schwarzen Schraffur dargestellt werden. 

Im Detail kann die geografische Zuordnung der Kulturlandschaftypen den WEB-

GIS Applikationen TIRIS entnommen werden 
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Abbildung: Kulturlandschaftsinventarisierung, Gemeinde Reith im Alpbachtal, Ab-

frage AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, 11-2015  

Legende 

 primär traditionell ,  weitgehend traditionell ,  

 bedingt traditionell,  modern  

 

Seilbahn- und Skigebietsprogramm 

Die Tiroler Landesregierung hat mit Beschluss vom 12-07-2011 das aus dem 

Jahre 2005 stammende Seilbahn- und Schigebietsprogramm fortgeschrieben. 

Dieses novellierte Raumordnungsprogramm legt fest, nach welchen Grundsätzen 

bis zum Jahr 2015 die Errichtung von Seilbahnen und Schipisten in Tirol erfolgen 

soll und welche Kriterien konkrete Projekte erfüllen müssen, damit sie genehmigt 

werden können. Damit setzt sich dieses Programm das Ziel, die verschiedenen 

und zum Teil gegensätzlichen Ansprüche an den alpinen Raum im Sinne einer 

nachhaltigen "alpinen Raumordnung" aufeinander abzustimmen. 

Durch Festlegung konkreter Kriterien verschafft es auf möglichst einfache und 

rasche Weise Klarheit, welche Vorhaben unter dem Blickwinkel der Raumord-

nung für eine Realisierung in Frage kommen bzw. welche grundlegenden Vor-

aussetzungen und/oder Bedingungen für eine Realisierbarkeit erfüllt sein müs-

sen. Damit wird zugleich ein Beitrag zur Planungs- und Entscheidungssicherheit 

geleistet, indem die relevanten Gegebenheiten allen Beteiligten von vornherein 

bekannt sind. Das Raumordnungsprogramm ersetzt nicht die im Einzelfall durch-

zuführenden Genehmigungsverfahren. Die darin festgelegten Kriterien werden 

jedoch in der verfahrensbezogenen Begutachtung und im Wege über diese in der 

Interessenabwägung berücksichtigt.  

Reith im Alpbachtal wird dabei als Tourismusintensivgebiet mit Schigebieten, de-

ren Grenzen festgelegt wurden, ausgewiesen. 

Im Gemeindegebiet Reith im Alpbachtal sind folgende Festlegungen ausgewie-

sen: 

Schigebiet Reitherkogelbahn GesmbH in Reith: 4 Schlepplifte und eine 8er 

Einseilumlaufbahn 

Teile des Schigebietes „Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau“ (Pistenflächen) be-

finden sich auf dem Gemeindegebiet Reith im Alpbachtal.  
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Abbildung: Gemeinde Reith im Alpbachtal, Abfrage AdTLR, TIRIS WEB-GIS Ap-

plikationen, 11-2015  
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Abbildung: Legende, Tiroler Schigebietsprogramm, AdTLR  

 

Raumordnungsprogramm Grünzonen / Vorrangflächen 

Im Gemeindegebiet Reith im Alpbachtal sind derzeit noch keine Grünzonen bzw. 

landwirtschaftlichen Vorrangflächen festgelegt. 

 

3.1.7. Schutzgut Sachgüter und kulturelles Erbe 

Stadtkern- und Ortsbildschutzgesetz (SOG) 

In der Gemeinde sind keine Gebiete mit erhaltenswertem Orts- und Straßenbild 

gemäß Tiroler Stadt- und Ortsbildschutzgesetz SOG bzw. mit sanierungsbedürf-

tiger Bausubstanz oder Schutzzonen gemäß SOG erlassen und auch zukünftig 

nicht vorgesehen. 

 

Denkmäler 

Die nachfolgend angeführten Objekte sind von künstlerischer, kultureller oder 

geschichtlicher Bedeutung und stehen nach § 2a (Vorläufige Unterschutzstellung 

durch Verordnung) oder § 3 (Unterschutzstellung durch Bescheid) DMSG unter 

Denkmalschutz Veränderungen bedürfen nach § 4 und § 5 DMSG einer Zustim-

mung des Denkmalamtes. (§ 4 Verbot der Zerstörung und Veränderung von 

Denkmalen, Anzeige kleiner Reparaturarbeiten, Absicherungsarbeiten bei Ge-

fahr, § 5 Bewilligung der Zerstörung oder Veränderung von Denkmalen, Denk-

malschutzaufhebungsverfahren) 

 

Katastralgemeinde Bezeichnung  GdstNr. Status 

83107 Hygna Eggerkapelle, Eliaskapelle .142 § 2a 
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83107 Hygna Feuerwehrgerätehaus .104 Bescheid 

83107 Hygna Kapelle Schön 1060 § 2a 

83107 Hygna Dorfbrunnen 645 Bescheid 

83116 Reith 
Friedhof mit Friedhofskapelle 
hll. Michael und Margareth 

1424/1 § 2a 

83116 Reith Dorfbrunnen beim Widum 
1503, 13/1, 
.1/2; 14 

§ 2a 

83116 Reith 
Kath. Pfarrkirche hl. Petrus 
und Kriegerdenkmal 

1424/1 § 2a 

83116 Reith Kindergarten .1/1 § 2a 

83116 Reith 
Widum mit Brunnen und Gar-
tenhäuschen 

.215 § 2a 

83116 Reith Burg Matzen .12 § 2a 

83116 Reith Gut und Gasthaus Matzen .100/1 Bescheid 

83116 Reith Zuhaus zum Hinterkogler .100/2 Bescheid 

83116 Reith 
Freiheitskämpfer Gedenkta-
fel 1404 Bescheid 

83116 Reith 
Landhauskapelle / Leon-
hardskapelle 

1473 § 2a 

83116 Reith 
Kath. Filialkirche hl. Gertraud 
und ehem. Friedhofsfläche 

.139 § 2a 

83116 Reith Bauernhaus .120, 999/1 § 2a 

83116 Reith Oberhausbichl .111/2 Bescheid 

83116 Reith Burgruine Kropfsberg 

.127/1, 

.127/2, 

.127/3, 1051, 
1052, 1053 

Bescheid 

83116 Reith Brücke mit Brückentor 1486 § 2a 

83117 Scheffach Brunnenkapelle am Stein .11 Bescheid 

83117 Scheffach Bauernhof Hechenegg .27 Bescheid 

Tabelle: Denkmalverzeichnis Gemeinde Reith im Alpbachtal - Stand 28-06-2014, 

Quelle: Bundesdenkmalamt (BDA) 1010 Wien, Hofburg, Säulenstiege 

 

Bodendenkmalschutz 

Im Gemeindegebiet von Reith im Alpbachtal sind keine Bodendenkmäler vorhan-

den. 

Im Interesse einer möglichst umfassenden Erforschung ur- und frühgeschichtli-

cher Perioden ist auch sonst beim Auftreten von Bodenfunden (wie alte Mauern, 

Pflasterungen, Münzen, Waffen, Tongefäßen, Gebeine, Inschriftensteine, auffal-

lende Brandspuren usw.) die weitere Bautätigkeit einzustellen und der Landes-

konservator zu verständigen. 
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3.2. Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtausführu ng des Plans oder 

Programms 

Gemäß § 31a Absatz 2 Tiroler Raumordnungsgesetz 2016 ist das örtliche 

Raumordnungskonzept jeweils auf einen Planungszeitraum von 10 Jahren aus-

zurichten und fortzuschreiben. Die Fortschreibung hat für das gesamte Gemein-

degebiet zu erfolgen. Die Gemeinde hat gemäß § 31a Absatz 2 spätestens bis 

zum Ablauf des 10. Jahres nach dem im Kraft treten des örtlichen Raumord-

nungskonzeptes bzw. der Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes 

dessen Fortschreibung zu beschließen und der Landesregierung zur aufsichts-

behördlichen Genehmigung vorzulegen. Gemäß § 31b kann die Landesregierung 

für einzelne Gemeinden auf deren Antrag abweichend von Absatz 1 erster Satz 

durch Verordnung eine längere, höchstens jedoch 20-jährige Frist für die Fort-

schreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes festlegen, wenn die räumliche 

Entwicklung der jeweiligen Gemeinde eine frühere Fortschreibung des örtlichen 

Raumordnungskonzeptes nicht erfordert. Hinsichtlich der bereits im Jahr 2012 

abgelaufenen Frist zur Verlängerung des örtlichen Raumordnungskonzeptes 

wurde für die Gemeinde Reith im Alpbachtal ein Verlängerungszeitraum um ein 

Jahr auf somit insgesamt 16 Jahre beantragt. 

In Summe standen zu diesem Zeitpunkt ca. 8,5 ha Baulandflächen für Wohnzwe-

cke zur Verfügung. Dem gegenüber steht die Planungsvorgabe des Verord-

nungstextes zum örtlichen Raumordnungskonzept Reith im Alpbachtal gemäß § 

4 Abs. 1: „Die in Abstimmung mit der vorgegebenen Bevölkerungs- und Haus-

haltsentwicklung für den Planungszeitraum notwendige Baulandreserve für 

Wohnzwecke wird mit maximal 1,5 ha bestimmt.“ 

Es wäre somit die räumliche Entwicklung an sich auf Grund dieser Werte nicht 

eingeschränkt; Es würde jedoch zu einer krassen Ungleichbehandlung allenfalls 

anstehender Widmungsansuchen führen, da im Fall einer Nichtdurchführung der 

Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes, außer in den Fällen des 

§ 36 Abs. 1 lit. c und d TROG keine weiteren Grundflächen als Bauland, als Son-

derflächen oder als Vorbehaltsflächen gewidmet werden dürfen.  

Darüber hinaus soll entsprechend den aktuellen Herausforderungen im Sinne 

einer aktiven Bodenpolitik zur Umsetzung leistbaren Wohnraumes, auch das In-

strumentarium der privatrechtlichen Vereinbarungen verstärkt eine Rolle spielen. 

Es wird daher seitens der Gemeinde Reith die Politik verfolgt, eine weit über das 

tatsächlich benötigte Ausmaß Bauland vorzusehen und dieses wiederum mittels 
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Raumordnungsverträgen derart zu steuern, so dass letztendlich ein auf den Ge-

meindebedarf abgestimmtes Steuerungsinstrument angewendet werden kann. 

Inwieweit die Umsetzung dieser Zielvorstellungen gelingt, liegt hauptsächlich in 

der zukünftigen Widmungspolitik begründet. Um hinsichtlich möglicher Fehlent-

wicklungen rechtzeitig eingreifen zu können, wird eine Überprüfung der Maß-

nahmen in eher kürzeren Zeiträumen, spätestens jedoch nach 5 Jahren nach In-

krafttreten dieses Raumordnungskonzeptes empfohlen (siehe Kapitel 8). 

Die Nichtausführung des Planes stellt insgesamt unter diesem Aspekt keine rea-

listische Handlungsalternative dar. 

3.3. Umweltprobleme, die derzeit für den Plan oder das Programm relevant sind 

Im Gemeindegebiet besteht eine überdurchschnittliche Menge an Einschränkun-

gen, die auch die Siedlungsentwicklung betreffen. Neben den allgemein gültigen 

Parametern wie Gefährdungsbereiche der Wildbach- und Lawinenverbauung, die 

Schutzinteressen aus Sicht des Umweltschutzes, zählt vor allem der Hochwas-

serabflussbereich am Inn, die Gipskarstproblematik und die Bodenkontamination 

im Bereich der Montanwerke zu den vertiefender zu untersuchenden Themenfel-

dern. 

Auch bei der Abklärung von kleinräumigen Teilaspekten, ist eine vollständige und 

fundierte Grundlagenforschung wesentlich. 
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4. ZIELE DES UMWELTSCHUTZES AUF INTERNATIONALER; GE MEIN-

SCHAFTLICHER UND NATIONALER EBENE 

4.1. Internationale Ziele 

Alpenschutzkonvention 

Die Alpenkonvention ist ein völkerrechtlicher Vertrag für den umfassenden 

Schutz und die nachhaltige Entwicklung der Alpen Die Ziele der Raumplanung 

und nachhaltigen Entwicklung des Alpenraums sind folgende:  

·  Anerkennung der besonderen Erfordernisse des Alpenraums im Rahmen 

nationaler und europäischer Politiken,  

·  Harmonisierung der Raumnutzung mit den ökologischen Zielen und Er-

fordernissen,  

·  sparsame und umweltverträgliche Nutzung der Ressourcen und des 

Raums,  

·  Anerkennung der besonderen Interessen der Bevölkerung im Alpenraum 

durch Anstrengungen zur dauerhaften Sicherstellung ihrer Entwicklungs-

grundlagen,  

·  Förderung der Wirtschaftsentwicklung bei gleichzeitiger ausgewogener 

Bevölkerungsentwicklung innerhalb des Alpenraums,  

·  Wahrung der regionalen Identitäten und kulturellen Besonderheiten,  

·  Förderung der Chancengleichheit der ansässigen Bevölkerung im Bereich 

der gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklung unter 

Achtung der Kompetenzen der Gebietskörperschaften,  

·  Berücksichtigung von natürlichen Erschwernissen, Leistungen im allge-

meinen Interesse, Einschränkungen der Ressourcennutzung und Preisen 

für die Nutzung der Ressourcen, die ihrem wirklichen Wert entsprechen. 

Die Alpenkonvention und ihre Durchführungsprotokolle setzen einen verbindli-

chen Rahmen und geben zugleich Impulse für die nachhaltige Entwicklung alpi-

ner Regionen. Der Raumordnungsplan „Zukunftsraum Tirol“ ist auch als Beitrag 
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zur Umsetzung der Alpenkonvention zu verstehen (insbesondere im Sinne von 

Artikel 8 Abs. 2 des Protokolls für Raumplanung und nachhaltige Entwicklung). 

Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 

Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild-

lebenden Tiere und Pflanzen 

Wesentliches Ziel der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) ist die Er-

haltung und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt. Dieses Ziel soll mit dem 

Aufbau des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000 erreicht werden. Die 

Mitgliedstaaten sind verpflichtet, Gebiete zu nennen, zu erhalten und zu entwi-

ckeln, in denen Arten und Lebensräume von europaweiter Bedeutung vorkom-

men. 

Entsprechende Gebiete sind in der Gemeinde Reith im Alpbachtal nicht festge-

legt. 

4.2. Nationale Ziele und überörtliche Rahmensetzung en 

Zukunftsraum Tirol 

Ziel des Zukunftsraums Tirol ist eine strategisch orientierte, vorausschauende 

und abgestimmte räumliche Entwicklung des Landes für einen Zeithorizont von 

ca. 10 Jahren. Die weitere Stärkung der Eigenentwicklungsfähigkeit der Regio-

nen des Landes und ein optimales Zusammenwirken von Landes- und Regional-

entwicklung sind darin wesentliche Anliegen. Die grundsätzlichen Ziele wurden 

bei der Detailbeurteilung entsprechend berücksichtigt. 

 

Planungsverband 

Die Gemeinde Reith im Alpbachtal ist zusammen mit 7 weiteren Gemeinden 

(Alpbach, Brandenberg, Brixlegg, Kramsach, Münster, Radfeld, Rattenberg) Mit-

glied im Planungsverband Brixlegg und Umgebung, PLV.-Nr. 26. 
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Abbildung: Planungsverband Brixlegg und Umgebung, PLV.-Nr. 26, Quelle: 

https://www.tirol.gv.at/landesentwicklung/raumordnung/regionale-raumordnung/ 

planungsverbaende/ 

 

Tiroler Einkaufszentrenprogramm 

Im Tiroler Einkaufszentrenprogramm 2005 werden konkrete Standortvorgaben für 

Einkaufszentren gemacht und Grundsätze formuliert, welche bei der Widmung 

entsprechender Sonderflächen zu beachten sind. Tiroler Einkaufszentrenpro-

gramm 2005, LGBl. Nr. 119/2005 (pdf 189 KB) nach § 8 TROG 2016, Änderung 

2013 des Tiroler Einkaufszentrenprogramms, LGBl. Nr. 6/2013. 

Die Gemeinde Reith im Alpbachtal wird nicht als Einkaufszentren-

Standortgemeinde ausgewiesen. 

 

Golfplatzkonzept 

Aufbauend auf einer Evaluierung des Golfplatzkonzeptes 2004 hat die Landesre-

gierung am 25. November 2008 ein neues Golfplatzkonzept beschlossen. Die 

rechtliche Umsetzung erfolgt als Raumordnungsprogramm gemäß § 7 Tiroler 
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Raumordnungsgesetz 2016. Die Geltungsdauer des Raumordnungsprogrammes 

beträgt zehn Jahre, zur Halbzeit wird eine Evaluierung durchgeführt.  

Im Gemeinde Reith im Alpbachtal scheint dabei nicht als möglicher Standortraum 

auf. 

4.3. Ziele der örtlichen Raumordnung 

Folgende Ziele der örtlichen Raumordnung aus dem Zielkanon des § 27 TROG 

2016 beziehen sich auf Umweltschutzthemen im weitesten Sinn: 

a) die Erhaltung und Entwicklung des Siedlungsraumes und die Verhinderung der Zer-
siedelung durch die bestmögliche Anordnung und Gliederung der Bebauung, insbeson-
dere des Baulandes im Hinblick auf die Erfordernisse des Schutzes des Landschaftsbil-
des, der Sicherung vor Naturgefahren, der verkehrsmäßigen Erschließung, insbesondere 
auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln, der Erschließung mit Einrichtungen zur Wasser-, 
Löschwasser- und Energieversorgung, zur Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung,  

e) die Vorsorge für eine zweckmäßige und Boden sparende, auf die Bedürfnisse der Be-
völkerung und die Erfordernisse des Schutzes des Orts-, Straßen- und Landschaftsbildes 
abgestimmte Bebauung unter Berücksichtigung der Möglichkeiten verdichteter Baufor-
men einschließlich der nachträglichen Verdichtung bestehender Bauformen,  

f) die Vorsorge für eine zweckmäßige und Boden sparende verkehrsmäßige Erschlie-
ßung der bebauten und zu bebauenden Gebiete unter Berücksichtigung auch der Erfor-
dernisse des öffentlichen Verkehrs sowie des Fußgänger- und Radverkehrs,  

g) die Vorsorge für eine ausreichende und einwandfreie Wasser- und Löschwasserver-
sorgung und eine geordnete Abwasserbeseitigung,  

h) die Erhaltung zusammenhängender land- und forstwirtschaftlich nutzbarer Gebiete,  

i) die Erhaltung ökologisch besonders wertvoller Flächen und die Bewahrung erhaltens-
werter natürlicher oder naturnaher Landschaftselemente und Landschaftsteile,  

j) die Erhaltung zusammenhängender Erholungsräume,  

l) die Schaffung der erforderlichen Verkehrsflächen der Gemeinde unter weitest mögli-
cher Vermeidung von nachteiligen Auswirkungen des Verkehrs auf die Bevölkerung und 
die Umwelt,  

m) die Bewahrung erhaltenswerter Orts- und Straßenbilder sowie erhaltenswerter Ge-
bäudegruppen. 

4.4. Berücksichtigung der Ziele bei der Ausarbeitun g des Planes 

Bei der Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes wurden die Ziele 

des Umweltschutzes auf internationaler, gemeinschaftlicher und nationaler Ebe-

ne berücksichtigt. In sämtlichen Bereichen einer möglichen baulichen Entwick-

lung wurden einschränkende Parameter des Naturraumes entsprechend geprüft. 

Für die vorgesehenen Siedlungserweiterungen wurde eine Interessensabwägung 

seitens der Gemeinde Reith i.A. durchgeführt. 
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Durch die Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes bleiben schüt-

zenswerte Lebensräume, Oberflächengewässer und Uferbereiche durch die 

Festlegung als ökologisch wertvolle Freihalteflächen abgesichert. Bereiche mit 

positiv prägenden Elementen des Landschaftsbildes sind als landschaftlich wert-

volle Freihalteflächen ausgewiesen. 

Der sparsame Umgang mit Grund und Boden, die Sicherstellung der räumlichen 

Voraussetzungen für eine leistungsfähige Land- und Forstwirtschaft, sowie der 

Erhalt der Erholungsräume stellen gemäß den Zielen des Umweltschutzes auf 

internationaler, gemeinschaftlicher und nationaler Ebene Grundprinzipien des 

örtlichen Raumordnungskonzeptes dar. 
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5. Beurteilung der voraussichtlich erheblichen Umwe ltauswirkungen 

Auf Grund der Kleingliedrigkeit der Änderungsbereiche zur Fortschreibung des 

örtlichen Raumordnungskonzeptes, soll in weiterer Folge auf die einzelnen Pa-

rameter eingegangen werden, die jeweils berührt werden. Diese werden jeweils 

nach dem Grad der Erheblichkeit unterschieden. 

Vorab wird festgehalten, dass das Vorliegen einer Erheblichkeit oder Nichterheb-

lichkeit im Sinne des Umweltberichtes nicht alleine als Kriterium anzusehen ist, 

sondern dass die Gesamtheit der raumplanerischen Auswirkung inklusive deren 

Folgewirkungen im Fall einer (Einzel-)Änderung ebenso zu berücksichtigen ist, 

wie beispielsweise der soziale, der räumliche oder wirtschaftliche Aspekt. 

Die folgende Matrix stellt daher eine Hilfe aus Sicht der Umweltbelange dar, er-

setzt jedoch keinesfalls eine raumordnungsfachliche Gesamtbetrachtung. In der 

abschließenden Bemerkung wird verbal auf diesen Umstand eingegangen. 

Zur besseren Nachvollziehbarkeit der Aussagen wurde neben der einleitenden 

Übersicht aus dem Raumordnungskonzept mit den eingetragenen Änderungsan-

suchen bzw. Überprüfungsflächen ein Lageplan mit Markierung des Änderungs-

bereiches eingefügt dargestellt.  

Augenmerk wurde dabei auch auf die Grundbesitzstruktur gelegt, da im Sied-

lungsgebiet als örtliche Besonderheit öfters Grundbesitzer mit mehreren Alterna-

tivflächen untersucht wurden. So konnten jene Flächen herausgefiltert werden, 

die die geringsten Umweltbeeinträchtigungen aufweisen, oder hinsichtlich der 

infrastrukturellen Anbindung besondere Lagequalitäten aufweisen. (Beispiel der 

fortlaufenden Nummerierung: Grundbesitzer 4 mit möglichen Flächen in unter-

schiedlichen Bereichen sind mit 4a oder 4b eingetragen; aktiv seitens der Ge-

meinde angeführte Liegenschaften wurden mit dem Zusatz „g“ versehen (z.B. 

1g). Im Lauf des Planungsprozesses wurden mehrere Bereiche wieder verwor-

fen, so dass die Nummerierung nicht mehr fortlaufend vorliegt. Insgesamt wurden 

über 40 gewünschte Änderungsbereiche untersucht. Alle beantragten und disku-

tierten Bereiche können auch in der Übersichtsdarstellung der Baulandansuchen 

für das gesamte Gemeindegebiet im Maßstab 1:5.000 entnommen werden. 

Anschließend an die planliche Aufbereitung befindet sich die jeweilige Bewer-

tungsmatrix.
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Nr. 1 Gpn. 462/2, 463/1 KG Reith im Alpbachtal Beeinträchtigung im Falle einer baulichen Nutzung durch 
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Gesundheit           
Wohnen 
Erholen 
Land- Forstwirtschaft -

Mensch (Nutzung) - 
Bevölkerung und 
menschliche Gesund-
heit Jagd und Fischerei 

Tiere 
Pflanzen 
Wald 
Lebensräume 

Tiere und Pflanzen, 
Lebensräume - Biolo-
gische Vielfalt, Fauna 
und Flora Schutzgebiete 

Bodenqualität Boden 
Altlasten 
Grundwasser Wasser 
Oberflächenwasser 
Luft Luft und Klima 
Meso- und Mikroklima 
Landschaftsbild -Visuelle Wahrneh-

mung Ortsbild 
Kulturelles Erbe  Kulturgüter 
Sonstige   

W
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f Beschreibung bzw. Bemerkungen 

  

Gesamtlösung erforderlich, öffentliches Interesse (Vergabe etc.) abklären; Um negativer 
Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild hintanzuhalten, wird ein Bebauungsplan 
als erforderlich erachtet. 
Stellungnahme BH Kufstein, Umweltschutz, Geschäftszahl NSCH/FL-156:  
Nr. 1 – Gst.Nr. 462/2, Teilfläche 463/1, KG Reith 
Die Flächen liegen direkt an der Straße und es grenzen östlich sowie nördlich bereits 
Siedlungen an. Es handelt sich um landwirtschaftliche Intensivwiesen. Aus naturkunde-
fachlicher Sicht bestehen daher keine Bedenken gegen die Änderung. 
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Nr. 1, Gpn. 462/2, 463/1 KG Reith im Alpbachtal, Au sschnitt Örtliches Raumordnungskonzept, Fortschreib ung links, Bestand rechts  
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Nr. 5  Gp. 1025, KG Reith im Alpbachtal Beeinträchtigung im Falle einer baulichen Nutzung durch 

 

po
s.

 B
es

ta
nd

sw
irk

un
g 

au
f 

F
lä

ch
en

in
an

sp
ru

ch
na

hm
e,

 
V

er
si

eg
el

un
g,

 L
an

ds
ch

af
ts

-
ve

rb
ra

uc
h 

N
ut

zu
ng

s-
 u

nd
 S

tr
uk

tu
rä

nd
e-

ru
ng

 

Z
er

sc
hn

ei
du

ng
, B

io
to

pv
er

-
ne

tz
un

g 

G
el

än
de

ve
rä

nd
er

un
ge

n,
 

T
re

nn
- 

od
er

 B
ar

rie
re

w
irk

un
g 

E
in

gr
iff

e 
in

 W
as

se
rr

eg
im

e 

E
m

is
si

on
en

 

vi
su

el
le

, ä
st

he
tis

ch
e 

Ä
nd

e-
ru

ng
en

 

N
at

ur
ge

fa
hr

en
 (

R
ut

sc
hu

ng
en

, 
M

ur
en

, L
aw

in
en

, Ü
be

rf
lu

tu
n-

ge
n,

 u
. ä

.)
 

A
nh

äu
fu

ng
en

 v
on

 A
us

w
ir-

ku
ng

en
 (

K
um

ul
at

io
n)

 

Gesundheit      - -    
Wohnen -
Erholen 
Land- Forstwirtschaft -

Mensch (Nutzung) - 
Bevölkerung und 
menschliche Gesund-
heit Jagd und Fischerei 

Tiere 
Pflanzen 
Wald 
Lebensräume 

Tiere und Pflanzen, 
Lebensräume - Biolo-
gische Vielfalt, Fauna 
und Flora Schutzgebiete 

Bodenqualität Boden 
Altlasten 
Grundwasser Wasser 
Oberflächenwasser 
Luft Luft und Klima 
Meso- und Mikroklima 
Landschaftsbild -Visuelle Wahrneh-

mung Ortsbild -
Kulturelles Erbe  Kulturgüter 
Sonstige   
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f Beschreibung bzw. Bemerkungen 
  

Lage tlw. in Überflutungsfläche; Lärm Straße 55-60-dB Tag/Abend/Nacht; lt. Umweltab-
teilung soll zum Schutz des Landschaftsbildes der nördliche Teilbereich von baulichen 
Änderungen ausgenommen werden. 
Stellungnahme BH Kufstein, Umweltschutz, Geschäftszahl NSCH/FL-156: 
Nr. 5 – Teilstück Gst.Nr. 1025, KG Reith 
Wenn es sich dabei um eine Anpassung an den Bestand handelt, bestehen aus natur-
kundefachlicher Sicht keine Bedenken. Die Fläche die in Richtung Norden über die Wid-
mungsbereiche im Osten hinausragt, sollte jedoch zum Schutz des Landschaftsbildes 
von Änderungen ausgenommen werden und nicht bebaut werden. 
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Nr. 5, Gp. 1025 KG Reith im Alpbachtal, Ausschnitt Örtliches Raumordnungskonzept, Fortschreibung links , Bestand rechts  
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Nr. 9 Gpn. 605/3, 605/4, 607/2 KG Reith im Alpbacht al Beeinträchtigung im Falle einer baulichen Nutzung durch 
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Gesundheit           
Wohnen 
Erholen 
Land- Forstwirtschaft 

Mensch (Nutzung) - 
Bevölkerung und 
menschliche Gesund-
heit Jagd und Fischerei 

Tiere 
Pflanzen 
Wald 
Lebensräume -

Tiere und Pflanzen, 
Lebensräume - Biolo-
gische Vielfalt, Fauna 
und Flora Schutzgebiete 

Bodenqualität Boden 
Altlasten 
Grundwasser Wasser 
Oberflächenwasser 
Luft Luft und Klima 
Meso- und Mikroklima 
Landschaftsbild Visuelle Wahrneh-

mung Ortsbild 
Kulturelles Erbe  Kulturgüter 
Sonstige   

W
irk

un
g 

au
f Beschreibung bzw. Bemerkungen 
  

Berücksichtigung von Folgewirkungen auf angrenzende Bauplätze im Freiland erforder-
lich; Aus naturkundefachlicher Sicht bestehen dann Bedenken, wenn eine großflächige 
Rodung stattfinden muss 
Stellungnahme BH Kufstein, Umweltschutz, Geschäftszahl NSCH/FL-156: 
Nr. 9 – Gst. Nr. 605/3, 605/4 und 607/2, KG Reith 
Angrenzend an ein bestehendes Wohnhaus soll zum Wald hin bzw. teilweise in den 
Wald hinein noch eine weitere Parzelle gewidmet werden, die Fläche ist derzeit kaum 
erreichbar. Aus naturkundefachlicher Sicht bestehen dann Bedenken, wenn eine großflä-
chige Rodung stattfinden muss und in den Waldrand direkt eingegriffen werden muss, 
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ansonsten bestehen keine wesentlichen Bedenken. 
Allerdings sind die Anmerkungen im Naturkundeteil zu beachten – es dürfen keine mas-
siven Geländeveränderungen durchgeführt werden, insbesondere Stützmauern zur Stra-
ße hin sind zu vermeiden. 
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Nr. 9, Gpn. 605/3, 605/4, 607/2 KG Reith im Alpbach tal, Ausschnitt Örtliches Raumordnungskonzept, Fort schreibung links, Bestand rechts  
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Nr. 10  Gp. 1062/1, 1065/1 KG Reith im Alpbachtal Beeinträchtigung im Falle einer baulichen Nutzung durch 

 

po
s.
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Gesundheit      -     
Wohnen 
Erholen 
Land- Forstwirtschaft -

Mensch (Nutzung) - 
Bevölkerung und 
menschliche Gesund-
heit Jagd und Fischerei 

Tiere 
Pflanzen 
Wald 
Lebensräume 

Tiere und Pflanzen, 
Lebensräume - Biolo-
gische Vielfalt, Fauna 
und Flora Schutzgebiete 

Bodenqualität Boden 
Altlasten 
Grundwasser Wasser 
Oberflächenwasser 
Luft Luft und Klima 
Meso- und Mikroklima 
Landschaftsbild Visuelle Wahrneh-

mung Ortsbild 
Kulturelles Erbe  Kulturgüter 
Sonstige   

W
irk

un
g 

au
f Beschreibung bzw. Bemerkungen 
  

Es besteht noch eine ausreichend große Baulandreserve des Antragstellers (Gp. 1065/6 
mit dzt. 778 m²; Anm: Verbreiterung Verkehrsfläche berücksichtigen); Überflutungsbe-
reich HQ 30; kV-Leitung 
Stellungnahme BH Kufstein, Umweltschutz, Geschäftszahl NSCH/FL-156: 
Nr. 10 – Gst.Nr. 1062/1 und 1065/1, KG Reith 
Es handelt sich um einen Lückenschluss zwischen zwei bestehenden Wohnhäusern. Die 
Fläche selbst wird als intensive landwirtschaftliche Wiese genutzt. Im Südwesten befin-
det sich auf denselben Grundstücken eine markante, landschaftsprägende Geländekup-
pe, diese wird aber nicht berührt. 
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Bei einer Bebauung wird zwar die Einsehbarkeit auf die Geländekuppe reduziert und 
damit das Landschaftsbild beeinträchtigt, die Geländekammer aber insgesamt nicht we-
sentlich verändert. 
Aus naturkundefachlicher Sicht bestehen daher keine wesentlichen Bedenken gegen die 
Änderung 
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Nr. 10, Gp. 1062/1, 1065/1 KG Reith im Alpbachtal, Ausschnitt Örtliches Raumordnungskonzept, Fortschre ibung links, Bestand rechts  
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Nr. 11a  Gp. 356/7 KG Reith im Alpbachtal Beeinträchtigung im Falle einer baulichen Nutzung durch 

 

po
s.
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Gesundheit           
Wohnen -
Erholen 
Land- Forstwirtschaft -

Mensch (Nutzung) - 
Bevölkerung und 
menschliche Gesund-
heit Jagd und Fischerei 

Tiere 
Pflanzen 
Wald 
Lebensräume 

Tiere und Pflanzen, 
Lebensräume - Biolo-
gische Vielfalt, Fauna 
und Flora Schutzgebiete 

Bodenqualität Boden 
Altlasten 
Grundwasser Wasser 
Oberflächenwasser 
Luft Luft und Klima 
Meso- und Mikroklima 
Landschaftsbild Visuelle Wahrneh-

mung Ortsbild -
Kulturelles Erbe  Kulturgüter 
Sonstige   

W
irk

un
g 

au
f Beschreibung bzw. Bemerkungen 
  

Ansuchen für die Gesamtfläche wurde wegen Ausdehnung eines peripheren Siedlungs-
bereiches negativ beurteilt; Gelände und Erschließungsbreiten problematisch, Lage 
Wildbach gelb, Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild. Daher Reduktion des 
Ansuchens auf einen Bauplatz 
Stellungnahme BH Kufstein, Umweltschutz, Geschäftszahl NSCH/FL-156: 
Nr. 11a – Teilfläche Gst.Nr. 356/7, KG Reith 
Die Änderungsfläche wurde seit der Erstbeurteilung auf einen Bauplatz reduziert und 
damit deutlich verkleinert. Auch wenn die „Lücke“ zwischen bestehender Siedlungsreihe 
im Norden und Gebäude der Hofstelle im Norden auch durch einen weiteren Bauplatz 
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deutlich verkleinert wird, bestehen aus naturkundefachlicher Sicht keine wesentlichen 
Bedenken mehr gegen die Änderung 
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Nr. 11a, Gp. 356/7 KG Reith im Alpbachtal, Ausschni tt Örtliches Raumordnungskonzept, Fortschreibung li nks, Bestand rechts  
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Nr. 12  Gpn. 517/1, 529/1 KG Reith im Alpbachtal Beeinträchtigung im Falle einer baulichen Nutzung durch 
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s.
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Gesundheit           
Wohnen 
Erholen 
Land- Forstwirtschaft -

Mensch (Nutzung) - 
Bevölkerung und 
menschliche Gesund-
heit Jagd und Fischerei 

Tiere 
Pflanzen 
Wald 
Lebensräume 

Tiere und Pflanzen, 
Lebensräume - Biolo-
gische Vielfalt, Fauna 
und Flora Schutzgebiete 

Bodenqualität Boden 
Altlasten 
Grundwasser Wasser 
Oberflächenwasser 
Luft Luft und Klima 
Meso- und Mikroklima 
Landschaftsbild Visuelle Wahrneh-

mung Ortsbild 
Kulturelles Erbe  Kulturgüter 
Sonstige   

W
irk

un
g 

au
f 

Beschreibung bzw. Bemerkungen 
  

Zentrale Baulandreserve; Maßnahmen zur Baulandmobilisierung sind anzustreben 
Stellungnahme BH Kufstein, Umweltschutz, Geschäftszahl NSCH/FL-156: 
Nr. 12 – Gst. Nr. 517/ und 529/1, KG Reith 
Die Fläche ist als landwirtschaftliche Intensivwiese ausgebildet, die inmitten einer Sied-
lung (Dorf) liegt. Es bestehen keine Bedenken gegen die Änderung 
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Nr. 12, Gpn. 517/1, 529/1 KG Reith im Alpbachtal, A usschnitt Örtliches Raumordnungskonzept, Fortschrei bung links, Bestand rechts  
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Nr. 13  
Gp. 790/1 (Ausgleich: Gpn. 787, 788 als Rückwid-
mung)  
KG Reith im Alpbachtal 

Beeinträchtigung im Falle einer baulichen Nutzung durch 

 

po
s.
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Gesundheit       -    
Wohnen 
Erholen 
Land- Forstwirtschaft -

Mensch (Nutzung) - 
Bevölkerung und 
menschliche Gesund-
heit Jagd und Fischerei 

Tiere 
Pflanzen 
Wald 
Lebensräume 

Tiere und Pflanzen, 
Lebensräume - Biolo-
gische Vielfalt, Fauna 
und Flora Schutzgebiete 

Bodenqualität -Boden 
Altlasten 
Grundwasser Wasser 
Oberflächenwasser 
Luft Luft und Klima 
Meso- und Mikroklima 
Landschaftsbild Visuelle Wahrneh-

mung Ortsbild 
Kulturelles Erbe  Kulturgüter 
Sonstige   

W
irk

un
g 

au
f 

Beschreibung bzw. Bemerkungen 
  

Widmungstausch mit Gpn. 787 und 788 positiv, Auflagen wegen Bodenkontamination 
(Montanwerke), Lärm Straße 55-60dB Tag/Abend/Nacht, unproblematisch für Orts- und 
Landschaftsbild, schwierige Parzellentiefe, Vertragsraumordnung, Zufahrt ausreichend, 
Anm: ehem. Rückwidmungsfläche 
Stellungnahme BH Kufstein, Umweltschutz, Geschäftszahl NSCH/FL-156: 
Nr. 13 – Gst.Nr. 790/1, KG Reith 
Diese Fläche im Talboden des Inntales ist auf 3 Seiten von einer Siedlung umgeben, in 
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Richtung Norden grenzen landwirtschaftliche Intensivwiesen an. In einiger Entfernung 
verläuft der Matzner-Gießen und angrenzend dann der Inn. Es handelt sich um eine 
landwirtschaftliche Intensivwiese die völlig eben ist. 
Aus naturkundefachlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegen die Änderung. 
Im Bereich der Gste. 787 und 788, KG Reith soll eine Rückwidmung vorgenommen wer-
den, dagegen bestehen aus naturkundefachlicher Sicht naturgemäß keine Bedenken. 
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Nr. 13, Gp. 790/1, (Gpn.787, 788 RW)KG Reith im Alp bachtal, Ausschnitt Örtliches Raumordnungskonzept, Fortschreibung links, Bestand 
rechts  
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Nr. 20b  Gpn. 383/1, 381, 384/1 KG Reith im Alpbachtal Beeinträchtigung im Falle einer baulichen Nutzung durch 
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Gesundheit           
Wohnen -
Erholen 
Land- Forstwirtschaft -

Mensch (Nutzung) - 
Bevölkerung und 
menschliche Gesund-
heit Jagd und Fischerei 

Tiere 
Pflanzen 
Wald 
Lebensräume 

Tiere und Pflanzen, 
Lebensräume - Biolo-
gische Vielfalt, Fauna 
und Flora Schutzgebiete 

Bodenqualität Boden 
Altlasten 
Grundwasser Wasser 
Oberflächenwasser 
Luft Luft und Klima 
Meso- und Mikroklima 
Landschaftsbild Visuelle Wahrneh-

mung Ortsbild 
Kulturelles Erbe  Kulturgüter 
Sonstige   

W
irk

un
g 

au
f Beschreibung bzw. Bemerkungen 

  

Hinsichtlich Parzellenstruktur und Erschließung problematisch, evtl. Gespräch mit An-
tragsteller wegen Grundtausch, Gesamtlösung erforderlich; Gefahrenzone Wildbach gelb 
Stellungnahme BH Kufstein, Umweltschutz, Geschäftszahl NSCH/FL-156: 
Nr. 20b – Gst.Nr. 383/1, 381, 384/1, KG Reith 
Bei der Änderungsfläche handelt sich um eine landwirtschaftliche Intensivwiese direkt 
angrenzend an eine bestehende Siedlung, der Bereich ist auf zwei Seiten von Häusern 
umgeben, ist leicht geneigt, wobei oberhalb eine steilere Böschung vorhanden ist. 
Aus naturkundefachlicher Sicht bestehen keine Bedenken 
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Nr. 20b, Gpn. 383/1, 381, 384/1 KG Reith im Alpbach tal, Ausschnitt Örtliches Raumordnungskonzept, Fort schreibung links, Bestand rechts  
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Nr. 21 Gpn. 223/1 KG Reith im Alpbachtal Beeinträchtigung im Falle einer baulichen Nutzung durch 

 

po
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Gesundheit           
Wohnen -
Erholen 
Land- Forstwirtschaft -

Mensch (Nutzung) - 
Bevölkerung und 
menschliche Gesund-
heit Jagd und Fischerei 

Tiere 
Pflanzen 
Wald 
Lebensräume 

Tiere und Pflanzen, 
Lebensräume - Biolo-
gische Vielfalt, Fauna 
und Flora Schutzgebiete 

Bodenqualität Boden 
Altlasten 
Grundwasser Wasser 
Oberflächenwasser 
Luft Luft und Klima 
Meso- und Mikroklima 
Landschaftsbild Visuelle Wahrneh-

mung Ortsbild 
Kulturelles Erbe  Kulturgüter 
Sonstige   

W
irk

un
g 

au
f Beschreibung bzw. Bemerkungen 
  

Hinsichtlich Parzellenstruktur ungünstig, Fortsetzung eines Baulandsplitters im Umfeld 
von Gebäuden im Freiland 
Stellungnahme BH Kufstein, Umweltschutz, Geschäftszahl NSCH/FL-156: 
Änderung. Nr. 21 – Teilfläche Gst.Nr. 228, KG Reith  
Diese Änderungsfläche wurde insofern abgeändert, als hier nun angrenzend an ein be-
stehendes Wohnhaus eine in Richtung Westen geneigte Böschung gewidmet werden 
soll. Die Fläche befindet sich zwischen zwei bestehenden Gebäuden von denen eines 
zwar nur eine Garage ist, diese ist aber verhältnismäßig groß. Das angrenzende Wohn-
haus wurde auf einer aufgeschütteten Fläche errichtet und steht daher erhöht. Die Ände-
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rungsfläche selbst ist als Weide ausgebildet. Im Randbereich im Süden sind Obstbäume 
vorhanden, auf der gegenüberliegenden Straßenseite ist ein Obstanger vorhanden. Die-
se sollten jedenfalls erhalten bleiben bzw. sind gegebenenfalls jedenfalls zu ersetzen. 
Aus naturkundefachlicher Sicht bestehen keine Bedenken. 
Anm: Das Planungsgebiet ist nur mehr auf die Gp. 223/1 beschränkt, reicht nicht mehr in 
die Gp. 228 hinein. 
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Nr. 21, Gpn. 223/1 KG Reith im Alpbachtal, Ausschni tt Örtliches Raumordnungskonzept, Fortschreibung li nks, Bestand rechts  
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Nr. 24 Gp. 2/1 KG Hygna Beeinträchtigung im Falle einer baulichen Nutzung durch 

 

po
s.
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Gesundheit           
Wohnen 
Erholen 
Land- Forstwirtschaft -

Mensch (Nutzung) - 
Bevölkerung und 
menschliche Gesund-
heit Jagd und Fischerei 

Tiere 
Pflanzen 
Wald 
Lebensräume -

Tiere und Pflanzen, 
Lebensräume - Biolo-
gische Vielfalt, Fauna 
und Flora Schutzgebiete 

Bodenqualität Boden 
Altlasten 
Grundwasser Wasser 
Oberflächenwasser 
Luft Luft und Klima 
Meso- und Mikroklima 
Landschaftsbild Visuelle Wahrneh-

mung Ortsbild 
Kulturelles Erbe  Kulturgüter 
Sonstige   

W
irk

un
g 

au
f Beschreibung bzw. Bemerkungen 
  

Der Flächenverbrauch wird vor allem hinsichtlich der zusätzlich benötigten Erschließung 
kritisch gesehen. Lt. Stellungnahme Abt. Umwelt bestehen aus naturkundefachlicher 
Sicht aufgrund der notwendigen Zufahrt an der Böschungskante zum unbenannten Gra-
ben Bedenken. Bei einer Änderung der Widmung ist die Vegetation der Fläche zu kartie-
ren und es sind jedenfalls Ausgleichsmaßnahmen zu planen.  
Stellungnahme BH Kufstein, Umweltschutz, Geschäftszahl NSCH/FL-156:  
Nr. 24 – Teilfläche Gst.Nr. 2/1 KG Hygna 
Diese Fläche ist in Hanglage zu einem Bach, der anschließend steil abfällt. Es besteht 
hier bereits ein Wohnhaus angrenzend und es soll eine weitere Parzelle gewidmet wer-
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den. Bei der Begehung am 12.04.2017 konnte im Bereich der geplanten Änderung kein 
Feuchtgebiet entdeckt werden, es ist aber durchaus möglich, dass dies jahreszeitlich be-
dingt ist. 
Aus naturkundefachlicher Sicht bestehen aber auch aufgrund der notwendigen Zufahrt 
an der Böschungskante zum unbenannten Graben Bedenken. Bei einer Änderung der 
Widmung ist die Vegetation der Fläche zu kartieren und es sind jedenfalls Ausgleichs-
maßnahmen zu planen 
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Nr. 24, Gp. 2/1, KG Hygna, Ausschnitt Örtliches Rau mordnungskonzept, Fortschreibung links, Bestand rec hts  
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Nr. 25  Gp. 1043/10 KG Hygna Beeinträchtigung im Falle einer baulichen Nutzung durch 
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Gesundheit           
Wohnen 
Erholen 
Land- Forstwirtschaft 

Mensch (Nutzung) - 
Bevölkerung und 
menschliche Gesund-
heit Jagd und Fischerei 

Tiere -
Pflanzen -
Wald 
Lebensräume -

Tiere und Pflanzen, 
Lebensräume - Biolo-
gische Vielfalt, Fauna 
und Flora Schutzgebiete 

Bodenqualität Boden 
Altlasten 
Grundwasser Wasser 
Oberflächenwasser 
Luft Luft und Klima 
Meso- und Mikroklima 
Landschaftsbild Visuelle Wahrneh-

mung Ortsbild 
Kulturelles Erbe  Kulturgüter 
Sonstige   

W
irk

un
g 

au
f Beschreibung bzw. Bemerkungen 

  

Teilweise ökologisch wertvoll lt. Biotopkartierung (artenreiche Nasswiese), deshalb Re-
duktion auf eine Parzelle mit Freihaltung des östlichen Teiles des Ansuchens 
Stellungnahme BH Kufstein, Umweltschutz, Geschäftszahl NSCH/FL-156: 
Nr. 25 – Teilfläche Gst.Nr. 1043/10, KG Hygna 
Diese Änderungsfläche wurde seit der Erstbeurteilung auf eine Bauparzelle verkleinert. 
Diese grenzt unmittelbar an eine bestehende Siedlungsreihe an. Die Änderungsfläche 
entspricht damit der Erstbeurteilung in der schon festgestellt wird, dass eine Parzellen-
widmung für ein Wohnhaus aus naturkundefachlicher Sicht ohne Bedenken möglich ist. 
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Nr. 25, Gp. 1043/10 KG Hygna, Ausschnitt Örtliches Raumordnungskonzept, Fortschreibung links, Bestand rechts  
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Nr. 27  Gp. 1005/1 KG Reith im Alpbachtal Beeinträchtigung im Falle einer baulichen Nutzung durch 

 

po
s.
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Gesundheit           
Wohnen -
Erholen 
Land- Forstwirtschaft -

Mensch (Nutzung) - 
Bevölkerung und 
menschliche Gesund-
heit Jagd und Fischerei 

Tiere 
Pflanzen 
Wald 
Lebensräume 

Tiere und Pflanzen, 
Lebensräume - Biolo-
gische Vielfalt, Fauna 
und Flora Schutzgebiete 

Bodenqualität Boden 
Altlasten 
Grundwasser Wasser 
Oberflächenwasser 
Luft Luft und Klima 
Meso- und Mikroklima 
Landschaftsbild - - -Visuelle Wahrneh-

mung Ortsbild 
Kulturelles Erbe  Kulturgüter 
Sonstige   

W
irk

un
g 

au
f Beschreibung bzw. Bemerkungen 
  

Ehemalige Rückwidmungsfläche; schwieriger Parzellenzuschnitt und innere Erschlie-
ßung; Nutzbarkeit der landwirtschaftlichen Restfläche fraglich; gelbe Zone Wildbach; lt. 
Biotopkartierung Streuobstwiese (Anm.: ab ca. 2005 sukzessive Entfernung des Baum-
bestandes) 
Stellungnahme BH Kufstein, Umweltschutz, Geschäftszahl NSCH/FL-156: 
Nr. 27 – Teilfläche Gst.Nr. 1005/1, KG Reith 
Es handelt sich um eine ebene Fläche auf der einige Obstbäume stehen. Angrenzend 
bestehen bereits Wohnhäuser. Aus naturkundefachlicher Sicht bestehen dann keine we-
sentlichen Bedenken, wenn die Obstbäume entweder erhalten bleiben oder am Rand der 
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Widmungsfläche wieder verpflanzt werden und wenn im Hinblick auf die Umgebung 
(Burgruine Kropfsberg) eine Siedlungsrandgestaltung mittels Gehölzen erfolgt. 
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Nr. 27, Gp. 1005/1 KG Reith im Alpbachtal, Ausschni tt Örtliches Raumordnungskonzept, Fortschreibung li nks, Bestand rechts  
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Nr. 30  Gp. 378/12 KG Reith im Alpbachtal Beeinträchtigung im Falle einer baulichen Nutzung durch 

 

po
s.
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Gesundheit           
Wohnen -
Erholen 
Land- Forstwirtschaft -

Mensch (Nutzung) - 
Bevölkerung und 
menschliche Gesund-
heit Jagd und Fischerei 

Tiere 
Pflanzen 
Wald 
Lebensräume 

Tiere und Pflanzen, 
Lebensräume - Biolo-
gische Vielfalt, Fauna 
und Flora Schutzgebiete 

Bodenqualität Boden 
Altlasten 
Grundwasser Wasser 
Oberflächenwasser -
Luft Luft und Klima 
Meso- und Mikroklima 
Landschaftsbild Visuelle Wahrneh-

mung Ortsbild 
Kulturelles Erbe  Kulturgüter 
Sonstige   

W
irk

un
g 

au
f 

Beschreibung bzw. Bemerkungen 
  

Gesamtlösung erforderlich v.a. hinsichtlich Erschließung; randlich gelbe Zone Wildbach 
Stellungnahme BH Kufstein, Umweltschutz, Geschäftszahl NSCH/FL-156: 
Nr. 30 – Gst.Nr. 378/12, KG Reith 
Es bestehen keine Bedenken gegen die Änderung 
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Nr. 30, Gp. 378/12 KG Reith im Alpbachtal. Ausschni tt Örtliches Raumordnungskonzept, Fortschreibung li nks, Bestand rechts  
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Nr. 32  Gp. 923 KG Reith im Alpbachtal Beeinträchtigung im Falle einer baulichen Nutzung durch 

 

po
s.
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Gesundheit           
Wohnen -
Erholen 
Land- Forstwirtschaft 

Mensch (Nutzung) - 
Bevölkerung und 
menschliche Gesund-
heit Jagd und Fischerei 

Tiere 
Pflanzen 
Wald 
Lebensräume 

Tiere und Pflanzen, 
Lebensräume - Biolo-
gische Vielfalt, Fauna 
und Flora Schutzgebiete 

Bodenqualität Boden 
Altlasten 
Grundwasser Wasser 
Oberflächenwasser 
Luft Luft und Klima 
Meso- und Mikroklima 
Landschaftsbild Visuelle Wahrneh-

mung Ortsbild 
Kulturelles Erbe  Kulturgüter 
Sonstige   

W
irk

un
g 

au
f 

Beschreibung bzw. Bemerkungen 
  

Bereits bebaut; Abstand zu Bachlauf erforderlich, gelbe Zone Wildbach 
Stellungnahme BH Kufstein, Umweltschutz, Geschäftszahl NSCH/FL-156: 
Nr. 32 – Gst.Nr. 923, KG Reith 
Es dürfte sich zum Großteil um eine Anpassung an den Bestand handeln. Es ist aber an-
zumerken, dass nördlich in einer Künette ein Bach vorbeiläuft. Aufgrund des Verbesse-
rungsgebotes ist auf diesen Bach Rücksicht zu nehmen. Es muss zum Bach ein ausrei-
chender Abstand (mehrere Meter) von jeglicher Bebauung freigehalten werden 
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Nr. 32, Gp. 923 KG Reith im Alpbachtal, Ausschnitt Örtliches Raumordnungskonzept, Fortschreibung links , Bestand rechts  
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Nr. 33  Gp. 392/2 KG Reith im Alpbachtal Beeinträchtigung im Falle einer baulichen Nutzung durch 

 

po
s.
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Gesundheit           
Wohnen 
Erholen 
Land- Forstwirtschaft -

Mensch (Nutzung) - 
Bevölkerung und 
menschliche Gesund-
heit Jagd und Fischerei 

Tiere 
Pflanzen 
Wald 
Lebensräume 

Tiere und Pflanzen, 
Lebensräume - Biolo-
gische Vielfalt, Fauna 
und Flora Schutzgebiete 

Bodenqualität Boden 
Altlasten 
Grundwasser Wasser 
Oberflächenwasser 
Luft Luft und Klima 
Meso- und Mikroklima 
Landschaftsbild Visuelle Wahrneh-

mung Ortsbild 
Kulturelles Erbe  Kulturgüter 
Sonstige   

W
irk

un
g 

au
f 

Beschreibung bzw. Bemerkungen 
  

Zusammenhängend landwirtschaftlich genutzte Fläche; Baulandarrondierung auf Höhe 
Baulandgrenze im Süden denkbar 
Stellungnahme BH Kufstein, Umweltschutz, Geschäftszahl NSCH/FL-156: 
Nr. 33 – Teilflächen Gst.Nr. 392/2, KG Reith 
Die Änderungsfläche wurde seit der Erstbeurteilung auf einen Bauplatz reduziert und 
damit deutlich verkleinert, es bestehen aus naturkundefachlicher Sicht keine Bedenken 
mehr 
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Nr. 33, Gp. 392/2 KG Reith im Alpbachtal, Ausschnit t Örtliches Raumordnungskonzept, Fortschreibung lin ks, Bestand rechts  
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Nr. 35  Gpn. 703, 705 KG Reith im Alpbachtal Beeinträchtigung im Falle einer baulichen Nutzung durch 
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Gesundheit           
Wohnen 
Erholen 
Land- Forstwirtschaft -

Mensch (Nutzung) - 
Bevölkerung und 
menschliche Gesund-
heit Jagd und Fischerei 

Tiere 
Pflanzen 
Wald 
Lebensräume 

Tiere und Pflanzen, 
Lebensräume - Biolo-
gische Vielfalt, Fauna 
und Flora Schutzgebiete 

Bodenqualität Boden 
Altlasten 
Grundwasser Wasser 
Oberflächenwasser 
Luft Luft und Klima 
Meso- und Mikroklima 
Landschaftsbild - -Visuelle Wahrneh-

mung Ortsbild -
Kulturelles Erbe  Kulturgüter 
Sonstige   

W
irk

un
g 

au
f Beschreibung bzw. Bemerkungen 
  

Erschließung, Straßenbreite und Gehölzsaum prüfen 
Stellungnahme BH Kufstein, Umweltschutz, Geschäftszahl NSCH/FL-156: 
Nr. 35 – Teilflächen Gst.Nr. 703 und 705, KG Reith 
Seit der Erstbeurteilung hat sich offenbar die Lage der Änderungsfläche geändert, die 
Fläche erstreckt sich nicht mehr von West nach Ost sondern im nordöstlichen Bereich 
von Nord nach Süd und es betrifft eine bewaldete Böschung sowie eine Intensivwiese. 
Da unterhalb bereits eine Siedlung besteht und der Waldrand bzw. die Gehölzreihe im 
konkreten Fall keinen besonders wertvollen Lebensraum darstellt, bestehen aus natur-
kundefachlicher Sicht keine wesentlichen Bedenken gegen die Änderung. 
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Nr. 35, Gpn. 703, 705 KG Reith im Alpbachtal, Aussc hnitt Örtliches Raumordnungskonzept, Fortschreibung  links, Bestand rechts  
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Nr. 38g  Gp. 657/1 KG Reith im Alpbachtal Beeinträchtigung im Falle einer baulichen Nutzung durch 
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Gesundheit           
Wohnen 
Erholen 
Land- Forstwirtschaft -

Mensch (Nutzung) - 
Bevölkerung und 
menschliche Gesund-
heit Jagd und Fischerei 

Tiere 
Pflanzen 
Wald - - - -
Lebensräume 

Tiere und Pflanzen, 
Lebensräume - Biolo-
gische Vielfalt, Fauna 
und Flora Schutzgebiete 

Bodenqualität Boden 
Altlasten 
Grundwasser Wasser 
Oberflächenwasser 
Luft Luft und Klima 
Meso- und Mikroklima 
Landschaftsbild -- -- -Visuelle Wahrneh-

mung Ortsbild -
Kulturelles Erbe  Kulturgüter 
Sonstige   

W
irk

un
g 

au
f Beschreibung bzw. Bemerkungen 
  

Stellungnahme BH Kufstein, Umweltschutz, Geschäftszahl NSCH/FL-156: 
Nr. 38g – Teilflächen Gst. 657/1, KG Reith 
Es soll hier ein bewaldeter Hangrücken angeschnitten werden. Dieser liegt in einer Tal-
senke im Norden der Gemeinde Reith. Es bestehen schon 2 Wohnhäuser älteren Da-
tums direkt am Waldrand. Seit der Erstbeurteilung hat sich offenbar die Lage der Ände-
rungsfläche geändert, es soll offenbar zum einen eine Lücke zwischen den bestehenden 
Häusern sowie der im Norden gelegene Hang gewidmet werden. 
Eine schmale Zufahrtstraße verläuft hier in Richtung Brixlegg. Es verläuft hier auch ein 
Spazierweg durch den Wald. Dieser zweigt unmittelbar von der schmalen Zufahrtsstraße 
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hin ab. Der Hangbereich ist sehr steil, teilweise mit Felsen durchsetzt. Am Rücken sind 
große Nadelbäume, Fichte und Lärche vorhanden, der Hang selbst ist überwiegend mit 
Laubholz bewachsen (Ahorn, Hasel, teilweise Buche). 
Aus naturkundefachlicher Sicht bestehen dann Bedenken, wenn durch die Bebauung 
hohe Stützmauern notwendig werden bzw. wenn das Gelände bis zum Grat abgetragen 
werden muss 
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Nr. 38g, Gp. 657/1 KG Reith im Alpbachtal, Ausschni tt Örtliches Raumordnungskonzept, Fortschreibung li nks, Bestand rechts  
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Nr. 39  Gp. 126/2 KG Reith im Alpbachtal Beeinträchtigung im Falle einer baulichen Nutzung durch 
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Gesundheit           
Wohnen 
Erholen 
Land- Forstwirtschaft --

Mensch (Nutzung) - 
Bevölkerung und 
menschliche Gesund-
heit Jagd und Fischerei 

Tiere 
Pflanzen 
Wald 
Lebensräume 

Tiere und Pflanzen, 
Lebensräume - Biolo-
gische Vielfalt, Fauna 
und Flora Schutzgebiete 

Bodenqualität Boden 
Altlasten 
Grundwasser Wasser 
Oberflächenwasser 
Luft Luft und Klima 
Meso- und Mikroklima 
Landschaftsbild Visuelle Wahrneh-

mung Ortsbild 
Kulturelles Erbe  Kulturgüter 
Sonstige   

W
irk

un
g 

au
f Beschreibung bzw. Bemerkungen 
  

Sukzessive Verbauung der landwirtschaftlich genutzten Fläche zwischen Hotelbetrieb 
und Neudorf, es bestehen noch Baulandreserven des Grundbesitzers, gesamthafte Pla-
nung und Vertragsraumordnung erforderlich 
Stellungnahme BH Kufstein, Umweltschutz, Geschäftszahl NSCH/FL-156: 
Nr. 39 – Gst.Nr. 126/2, KG Reith 
Es handelt sich um eine ebene landwirtschaftliche Wiese, die auf drei Seiten von Sied-
lungen bzw. einer Hotelanlage umgeben wird. Auf einer Teilfläche stockt ein alter Obst-
baumbestand. 
Aus naturkundefachlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegen die Änderung, es ist 
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allerdings der Obstbaumbestand zu erhalten und es sollte für den nordwestlichen Be-
reich eine Siedlungsrandgestaltung geplant und umgesetzt werden. Es wird auch auf die 
Aussagen in der Ergänzung des Naturkundeteiles verwiesen. 
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Nr. 39, Gp. 126/2 KG Reith im Alpbachtal, Ausschnit t Örtliches Raumordnungskonzept, Fortschreibung lin ks, Bestand rechts  
 
 

 

 

  
 
 
 



Lotz&OrtnerFortschreibung Örtliches Raumordnungskonzept Gemeinde Reith im Alpbachtal 99 

Umweltbericht: November 2020 

 
Nr. 40   Gpn. 635/1, 570/1, 636 KG Reith im Alpbachtal Beeinträchtigung im Falle einer baulichen Nutzung durch 
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Gesundheit           
Wohnen 
Erholen -
Land- Forstwirtschaft -

Mensch (Nutzung) - 
Bevölkerung und 
menschliche Gesund-
heit Jagd und Fischerei 

Tiere - -
Pflanzen - -
Wald - -
Lebensräume - - - -

Tiere und Pflanzen, 
Lebensräume - Biolo-
gische Vielfalt, Fauna 
und Flora Schutzgebiete 

Bodenqualität -Boden 
Altlasten 
Grundwasser Wasser 
Oberflächenwasser 
Luft Luft und Klima 
Meso- und Mikroklima 
Landschaftsbild - -Visuelle Wahrneh-

mung Ortsbild 
Kulturelles Erbe  Kulturgüter 
Sonstige   

W
irk

un
g 

au
f Beschreibung bzw. Bemerkungen 
  

Lt. Umweltabteilung teilweise Feuchtgebiet; westlich gelegener Waldrand ökologischer 
wertvoll, dieses Feuchtgebiet ist inklusive eines Pufferstreifens von mindestens 10m frei-
zuhalten, der Waldrand ist im Nordosten als Siedlungsrandgestaltung zu erhalten. Gips-
karstüberprüfung und zusätzliche Erschließung erforderlich. 
Stellungnahme BH Kufstein, Umweltschutz, Geschäftszahl NSCH/FL-156: 
Nr. 40 – Teilflächen Gst.Nr. 635/3, 635/1 und 570/1, KG Reith 
Der überwiegende Bereich ist als Fichtenwald ausgebildet, ein Teil wurde bereits aufge-
schüttet und wird als Lagerplatz genutzt, bei einem Teil handelt es sich aber um ein 
Feuchtgebiet. Auch der westlich gelegene Waldrand ist aus ökologischer Sicht wertvoll 
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(Ökoton). 
Aus naturkundefachlicher Sicht bestehen erhebliche Bedenken gegen die Änderung, 
wenn davon auch der Feuchtbereich betroffen ist. Dieser Feuchtbereich ist inklusive ei-
nes Pufferstreifens von mindestens 10m freizuhalten. Ebenso ist der Waldrand im Nord-
osten als Siedlungsrandgestaltung zu erhalten und zu strukturieren. 
Es wird auf die naturschutzrechtlichen Bewilligungspflichten verwiesen. 
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Nr. 40, Gpn. 635/1, 570/1, 636 KG Reith im Alpbacht al, Ausschnitt Örtliches Raumordnungskonzept, Forts chreibung links, Bestand rechts  
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6. Maßnahmen zur Verhinderung, Verringerung und zum  Ausgleich 
erheblicher negativer Umweltauswirkungen 

Als Maßnahmen im Sinne der strategischen Umweltprüfung sind solche zu ver-

stehen, die zur Verhinderung, Verringerung und Ausgleichung erheblicher nega-

tiver Umweltauswirkungen beitragen. 

Negative Umweltauswirkungen können in folgende Themenbereiche gegliedert 

werden, wobei auch auf die Möglichkeit einer Verhinderung bzw. Reduktion des 

Eingriffes beschrieben wird: 

Schutz-

gut 

Festlegung 

Raumord-

nungskon-

zept/Plan 

Festlegung 

Raumord-

nungskon-

zept/Verord

nungstext 

Flächen-

widmung 

Bebau-

ungsplan 

Konsultati-

on Behör-

den/ ergän-

zende 

Fachgut-

achten 

Mensch X X X  X 

Tiere u. 

Pflanzen 

X X X  X 

Boden X X X  X 

Wasser X X X X X 

Luft und 

Klima 

 X X  X 

Visuelle 

Aspekte 

X X X X  

Kulturel-

les Erbe 

 X X X X 

 
Bei der überwiegenden Mehrzahl der zukünftigen baulichen Entwicklungsberei-

che spielt die Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Nutzflächen die be-

stimmende Rolle. Teilweise handelt es sich auch um bereits bebaute Grundstü-

cke, für die eine größere Erweiterung der Bausubstanz, als dies nach den Frei-

landbestimmungen des TROG zulässig wäre. 
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Auch optische Beeinträchtigungen (Geländeveränderungen, die Maßstäblichkeit 

von Baumaßnahmen oder der Verlust von Landschaftsmerkmalen) sind zu be-

achten. Zur Vermeidung derartiger Auswirkungen in sensiblen Bereichen wird 

daher die Erstellung von Bebauungsplänen vorausgesetzt, was in den jeweiligen 

Bestimmungen des Verordnungstextes zu den baulichen Entwicklungsbereichen 

definiert wird. Dies betrifft vor allem für jene Bereichen mit Bebauungsplanpflicht 

gemäß § 31 Abs. 5 TROG 2016. Aber auch für Parzellen ohne genereller Bebau-

ungsplanpflicht mit einem Ausmaß von unter 600 m², ist ein Bebauungsplan nur 

dann erforderlich, wenn z.B. keine Boden sparende Bebauung vorliegt und das 

Bauvorhaben oder nicht dem Orts- und Landschaftsbild entspricht.  
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7. Gründe für die Alternativenwahl 

Primäres Ziel bei der Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes war 

die Prüfung und Bearbeitung der eingebrachten Änderungsansuchen. 

Aufgrund der einzelfallbezogenen Änderungen des örtlichen Raumordnungskon-

zeptes verbleibt im Hinblick auf die Alternativenprüfung des Umweltberichtes kein 

bedeutender Handlungsspielraum. Vielmehr wurde versucht, im konkreten Fall 

hinsichtlich der Gesamtheit der raumordnungsfachlichen Parameter eine best-

mögliche Lösung herbeizuführen. In manchen Fällen wurde daher die beantragte 

Fläche auf ein vertretbares Ausmaß reduziert, so dass gravierende umweltrele-

vante Eingriffe hintangehalten werden können. 

Die Möglichkeit, kein weiteres Bauland auszuweisen („Nullvariante“) wird seins 

der Gemeinde Reith im Alpbachtal auf Grund der angestrebten Baulandmobilität 

und der zu forcierenden Vertragsraumordnung nicht als Option angesehen. 

Vielmehr soll zur Gestaltung und Eingliederung sowohl für die neuer Baufelder, 

als auch für das derzeitigen Bauland, das Instrumentarium des Bebauungsplanes 

verstärkt eingesetzt werden. 
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8. Monitoring-Maßnahmen 

Hinsichtlich der erforderlichen Monitoring-Maßnahmen wird auf die gesetzmäßig 

vorgesehene Aktualisierung der Bestandsaufnahme verwiesen, sowie auf den in 

ca. 10 Jahren durchzuführenden Erstellungsprozess zur nächsten Fortschreibung 

des örtlichen Raumordnungskonzeptes. Diese hat bei Beibehaltung der derzeitig 

gültigen raumordnungsrechtlichen Vorgaben (TROG 2016) jedenfalls eine Evalu-

ierung der nun getroffenen Planungsmaßnahmen zu beinhalten, die auch die je-

weiligen Umweltauswirkungen umfasst.  

Wie bereits unter 3.2. angeführt, soll das Instrumentarium der privatrechtlichen 

Vereinbarungen verstärkt zur Umsetzung einer aktiven Bodenpolitik eingesetzt 

werden. Es wird seitens der Gemeinde Reith die Politik verfolgt, eine weit über 

das tatsächlich benötigte Ausmaß Bauland vorzusehen und dieses wiederum mit-

tels Raumordnungsverträgen derart zu steuern, so dass letztendlich ein auf den 

Gemeindebedarf abgestimmtes Steuerungsinstrument zur Umsetzung gelangt. 

Zur Überprüfung der Zielvorstellungen einer stark in Umbruch befindlichen 

Raumordnungspolitik werden daher eher kürzere Beobachtungseiträume von 

spätestens 5 Jahren empfohlen. 

Zusätzlich kann indirekt ein laufendes Monitoring auf Grund der laufenden Pla-

nungstätigkeit im Rahmen von allfälligen Änderungen des Raumordnungskon-

zeptes, oder bei Umsetzung der Einzelentscheidungen von Flächenwidmungs-

planänderungen und Bebauungsplanerstellungen erfolgen. Im Fall von zum ge-

genwärtigen Zeitpunkt nicht bekannten Auswirkungen oder von unvorhersehba-

ren Ereignissen, hat eine entsprechende Anpassung daher entsprechend früher 

stattzufinden. 
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9. Zusammenfassung 

Die Fortschreibung örtlichen Raumordnungskonzeptes erfolgt auf Grund der ge-

setzlichen Verpflichtung des Tiroler Raumordnungsgesetzes gemäß § 31a Abs. 1 

TROG 2016. 

Im Zuge der Erstellung des örtlichen Raumordnungskonzeptes wurden bereits in 

allen Änderungsfragen ein intensiver Kontakt bzw. eine entsprechende Koordina-

tion mit der Aufsichtsbehörde (betroffene Abteilungen: Bau- und Raumordnungs-

recht, sowie Raumordnung und Statistik) herbeigeführt, die Inhalte des örtlichen 

Raumordnungskonzeptes auf Widersprüche zu den betroffenen Sachmaterien 

(insbesondere auch die Auswirkungen auf die Umwelt) an Hand der im Bericht 

angeführten zusammenfassenden Bewertungen und Kriterienlisten zu prüfen. 

Die Basis der Beurteilung hinsichtlich einer Auswirkung der vorgenommenen Än-

derungen des örtlichen Raumordnungskonzeptes auf umweltrelevante Sachver-

halte stellt die die naturkundefachliche Erhebung der Gemeinde Reith im Alp-

bachtal dar. Für eine Beurteilung von möglichen Konfliktbereichen werden daher 

die ausgewiesenen Entwicklungsbereiche mit den in der Gemeinde Reith im Alp-

bachtal vorhandenen naturräumlichen Erhebungen überlagert. 

Als weitere umweltrelevante Aspekte sind vor allem die möglichen Retentions- 

und Überflutungsräume im Inntal, die Bodenbelastungen im Nahbereich von Brix-

legg, die übrigen Gefahrenzonen inklusive der Gipskarstproblematik und forst-

rechtliche Belange zu nennen. Für manche Teilbereiche liegen aus einzelnen 

Sachbereichen kritische bzw. negative Stellungnahmen vor, die jedoch nach er-

folgter Interessensabwägung durch die Gemeinde Reith weiterhin als mögliche 

bauliche Entwicklungsspielräume gesehen werden. 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass eine Umweltbeeinträchtigung nur 

durch die spätere Ausweisung von Bauland oder von Sonderflächen im Flächen-

widmungsplan erfolgen kann, da nur auf dieser Grundlage umweltrelevante Be-

scheide der Baubehörde erlassen werden können. Im Zuge der Umweltprüfung 

waren daher Konfliktbereiche von umweltrelevanten Sachverhalten mit konkreten 

Baulandausweisungen bzw. der Widmung von Sonderflächen zu prüfen. Allen-

falls erforderliche darüber hinaus gehende Auflagen (Einholung zusätzlicher 

Fachgutachten, erforderliche Erstellung eines Bebauungsplanes, privatrechtliche 

Verträge) wurden im Verordnungstext zur Raumordnungskonzept aufgenommen. 
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Es ist daher nicht auszuschließen, dass der eine oder andere Entwicklungsbe-

reich auf Grund der fehlenden Durchsetzbarkeit vor allem übergeordneter Pla-

nungsträger, im Zuge einer späteren Überarbeitung wieder zurückgenommen 

werden müssen. 

Gemäß der Strukturuntersuchung ergeben sich folgende Problembereiche: 

Aufgrund der für die Gemeindegröße erheblichen Zahl von Änderungsansuchen 

ergeben sich partiell Umweltauswirkungen. Diese Änderungen sind zwar hinsicht-

lich ihrer Folgewirkungen raumordnungsfachlich relevant, eine überörtliche oder 

großräumig bedeutende Umweltauswirkung kann nur kumulativ über einen gro-

ßen Zeitraum festgestellt werden. Die vorgenommenen Änderungen können - mit 

Ausnahme von einzelnen beantragten sogenannten Inselwirkungen (d.h. ohne 

Zusammenhang mit benachbarten Baulandflächen) - als Weiterentwicklung der 

bestehenden siedlungsstrukturellen Voraussetzungen angesehen werden. 

Zur Steuerung der über den tatsächlichen Bedarf hinausgehenden Baulandre-

serven soll verstärkt mit dem Instrumentarium der Vertragsraumordnung eine 

Lenkungsmaßnahme ermöglicht werden. Zusätzlich wird seitens der Gemeinde 

Reith im Alpbachtal der Vermeidung von unerwünschten Auswirkungen auf das 

Orts- und Landschaftsbild ein größerer Stellenwert eingeräumt, der mittels Be-

bauungspläne umgesetzt werden soll. 
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10. Quellenangaben 

 
·  Grenzdarstellung: Digitale Katastermappe, DKM ©BEV, Reith im Alp-

bachtal, Download: AdTLR, Portal Tirol Kommunales Raum Informations-
System, Stand: 10/2019 

·  Gewässer fließend, Flächen: Benützungsabschnitte lt. DKM ©BEV, Reith 
im Alpbachtal AdTLR, Portal Tirol Kommunales Raum Informations-
System, Stand: 10/2019 

·  Waldabgrenzung: Benützungsabschnitte lt. DKM ©BEV, Reith im Alp-
bachtal, AdTLR, Portal Tirol Kommunales Raum Informations-System, 
Stand: 10/2019 

·  Überörtliches Straßennetz: Benützungsabschnitte lt. DKM ©BEV, Reith 
im Alpbachtal, AdTLR, Portal Tirol Kommunales Raum Informations-
System, Stand: 2019 

·  Gebäudeflächen aus Orthofoto, Datendownload, AdTLR, Portal Tirol 
Kommunales Raum Informations-System, Stand: 2014 

·  Biotopkartierung: Datendownload, AdTLR, Portal Tirol Kommunales 
Raum Informations-System, Stand: 2012 

·  Schutzgebiete – Naturschutz: Datendownload, AdTLR, Portal Tirol Kom-
munales Raum Informations-System, Stand: 2019 

·  Naturdenkmäler: Datendownload, AdTLR, Portal Tirol Kommunales Raum 
Informations-System, Stand: 2015  

·  Örtliches Raumordnungskonzept der Gemeinde Reith im Alpbachtal, Da-
ten analog, Bauamt Gemeinde Reith im Alpbachtal 

·  Diverse Änderungen des Örtlichen Raumordnungskonzeptes der Ge-
meinde Reith im Alpbachtal, Bauamt, Gemeinde Reith im Alpbachtal, ana-
log und digital, diverse Jahre 

·  Gemeinde Reith im Alpbachtal: Anträge zur Änderung des Örtlichen 
Raumordnungskonzeptes, bis Juli 2018 

·  Flächenwidmung: Datendownload, AdTLR, Portal Tirol Kommunales 
Raum Informations-System, Stand: 2018 

·  Diverse Änderungen des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Reith 
im Alpbachtal, analog und digital, Gemeindeamt Reith im Alpbachtal bzw. 
eigene Bearbeitung bis 2018 

·  Orthofotos: KG Reith im Alpbachtal, M 1:5000, AdTLR, TIRIS, Stand: 
08/2013 

·  Baulandbilanz: Datendownload, AdTLR, TIRIS, digital, Erfassungsmass-
stab 1:5.000, Datenstandstand: 2015 

·  Adressverortung: Datendownload, AdTLR, Portal Tirol Kommunales 
Raum Informations-System, Stand: 2018 

·  Gefahrenzonen WLV: Datendownload, AdTLR, Portal Tirol Kommunales 
Raum Informations-System, Stand: 2019 

·  Elektroleitungsnetz TIWAG: Mittel- und Hochspannungsbereich - Lei-
tung/Kabel, Datendownload, AdTLR, Portal Tirol Kommunales Raum In-
formations-System, Stand: 2019 

·  TIGAS: Datendownload, AdTLR, Portal Tirol Kommunales Raum Informa-
tions-System, Stand: 2019 

·  Raumordnungsprogramm betr. Seilbahnen und Skitechnische Erschlie-
ßungen, AdTLR, Datendownload Rechtsgrundlagen, Stand. 2019 
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·  Überörtliches Raumordnungsprogramm Freihaltegebiete & Schigebiete: 
Datendownload, AdTLR, Portal Tirol Kommunales Raum Informations-
System, Stand: 2019 

·  Kulturlandinventarisierung: Datendownload, AdTLR, Portal Tirol Kommu-
nales Raum Informations-System, Stand: 2019 

·  Rennrad- und Mountainbikewege: Datendownload, AdTLR, Portal Tirol 
Kommunales Raum Informations-System, Stand: 2019 

·  Loipennetz, analoge Unterlagen, Tourismusverband, Reith im Alpbachtal 
·  Rohstoffvorkommen, Abbaugebiete: Datendownload, „Gesteinsabbau-

konzept Tirol", AdTLR, Stand: 2019  
·  Deponien, Altlasten, AdTLR, Portal Tirol Kommunales Raum Informati-

ons-System, Stand: 2019 
·  Bodentypen: AdTLR, Portal Tirol Kommunales Raum Informations-

System, Stand: 2019 
·  Raumordnungsprogramm Golfplätze, AdTLR, Datendownload Rechts-

grundlagen, Stand: 2019 
·  Raumordnungsprogramm Einkaufszentren, AdTLR, Datendownload 

Rechtsgrundlagen, Stand: 2019 
·  Wasserschutz- und Schongebiete: Datendownload, AdTLR, Portal Tirol 

Kommunales Raum Informations-System, Stand: 2019 
·  Wasserinformationen - Quellen, technische Anlagen: Datendownload 

AdTLR, Portal Tirol Kommunales Raum Informations-System, Stand: 
2019 

·  Abwasserentsorgungsanlagen: AdTLR, Portal Tirol Kommunales Raum 
Informations-System, Stand: 2019 

·  Lärmkarten: www.laerminfo.at, Bundesministerium für Land- und Forst-
wirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Wien und AdTLR, Portal Tirol 
Kommunales Raum Informations-System, Stand: 2019 

·  Umgebungslärm AdTLR, Portal Tirol Kommunales Raum Informations-
System, Stand: 2019 

·  Umgebungslärm-Aktionspläne; Betroffenenauswertung des Bundesminis-
teriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, 
Wien, Stand: 2019 

·  Einzugsbereiche VVT Bus bzw. ÖBB: AdTLR, Portal Tirol Kommunales 
Raum Informations-System, Stand: 2019 

·  Denkmalschutz und Bodendenkmäler: Bestandsaufnahme Bundesdenk-
malamt Innsbruck, Datendownload, „Tirol unbewegliche und archäologi-
sche Denkmale unter Denkmalschutz, (rechtlich nicht verbindlich)“ Stand: 
2019 

·  Kunstkataster: Datendownload, AdTLR, Portal Tirol Kommunales Raum 
Informations-System, Stand: 2019 

·  Tirol Atlas Institut für Geographie, Universität Innsbruck, 2019 
·  Finanzlage der Gemeinden Tirols, Abteilung Gemeindeangelegenheiten 

des Amtes der Tiroler Landesregierung, 2019 
·  Statistische Daten: Statistik Austria, Bundesanstalt Statistik Österreich, 

1110 Wien, 2019 
·  Statistische Daten: Landesstatistik Tirol, AdTLR, 2019 
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11. Anhang: Stellungnahmen der betroffenen Behörden  (s. Umweltbericht 
Anhang) 

11.1. AdTLR, Baubezirksamt Kufstein Straßenbau 

E-Mail betreffend „OERK Reith_i_A_Dienststellen_Plan 2015-07-09.zip; OERK 
Reith_i_A_Dienststellen_Liste 2015-07-09.pdf“ vom 01-07-2016 

11.2. Bezirkshauptmannschaft Kufstein, Bezirksforst inspektion  

Geschäftszahl KU-F-RO-21/1-2015 (E-Mail vom 13.07.2015) betreffend „Ge-
meinde Reith im Alpbachtal, Fortschreibung des Örtlichen Raumordnungskon-
zeptes - forstfachliches Gutachten“ vom 31-07-2015 

Geschäftszahl KU-F-RO-113/1-2018 (zu E-Mail vom 02.10.2018), betreffend 
„Gemeinde Reith im Alpbachtal, Gste. 570/1, 635/1 und 636, alle KG Reith, Än-
derung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes von Freiland „Wald“ in Wohnge-
biet - forstfachliches Gutachten“ vom 04-10-2018 

11.3. Bezirkshauptmannschaft Kufstein, Umweltschutz  

Geschäftszahl NSCH/FL-156 betreffend „Vorläufige Beurteilung des Örtlichen 
Raumordnungskonzeptes aus naturkundlicher Sicht“ vom 17-04-2018 

11.4. Wildbach- und Lawinenverbauung, Gebietsbaulei tung Östliches 
Unterinntal, Wörgl 

Geschäftszahl 740/17-2015 betreffend „Fortschreibung örtliches Raumordnungs-
konzept der Gemeinde Reith im Alpbachtal, Stellungnahme“ vom 03-11-2015 

11.5. AdTLR, Baubezirksamt Kufstein, Wasserwirtscha ft 

Geschäftszahl BBAKU-315/180-2015 betreffend „Reith im Alpbachtal - Örtliches 
Raumordnungskonzept“ vom 21-10-2015 

11.6. Maßnahmen betreffend Bodenbelastung Weng/Brix legg 

Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Landwirtschaftliches Schulwesen, 
Jagd und Fischerei, DI Thomas Peham https://www.tirol.gv.at/umwelt/boden/brixlegg/�

11.7. TINETZ-Stromnetz Tirol AG 

BVNr.: BVNr.: 29919 betreffend „gemeinde Reith im Alpbachtal, Fortschreibung 
des Örtlichen Raumordnungskonzeptes, Nieder- und Hochspannungserdkabel 
sowie Nieder- und Hochspannungsfreileitung“ vom 13-07-2015 


